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Gesetz zur Neuregelung des Nachrich-
tendienstrechts und zur Änderung des 
Rechts über die dienstliche Beurteilung 

von Beamtinnen und Beamten

Der Landtag hat am 12. November 2025 das folgende 
Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Landesverfassungsschutzgesetz (LVSG)
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Teil 1
Organisation und Aufgaben

§ 1
Zweck des Verfassungsschutzes

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheit
lichen demokratischen Grundordnung, des Bestandes 
und der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und 
ihrer Länder.

§ 2
Organisation, Zuständigkeit

(1) Zur Wahrnehmung der Aufgaben des Verfassungs-
schutzes unterhält das Land ein Landesamt für Verfas-
sungsschutz. Das Amt hat seinen Sitz in Stuttgart und 
untersteht dem Innenministerium.
(2) Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes nur im Einverneh-
men mit dem Landesamt für Verfassungsschutz tätig 
werden.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf einer Po-
lizeidienststelle nicht angegliedert werden.

§ 3
Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz, 

Voraussetzungen für die Mitwirkung 
an Überprüfungsverfahren

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Auf-
gabe, Gefahren für
1.	die freiheitliche demokratische Grundordnung, 
2.	�den Bestand und die Sicherheit der Bundesrepublik 

Deutschland und ihrer Länder,
3.	�den Bestand und die Sicherheit anderer Staaten oder 

internationaler Organisationen, denen Deutschland 
angehört, sowie

4.	�den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere 
für das friedliche Zusammenleben der Völker, 

(Verfassungsschutzgüter) frühzeitig zu erkennen und 
den zuständigen Stellen zu ermöglichen, diese Gefahren 
abzuwehren.
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Maßnahmen zur Eigensicherung 
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tung
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6.	� bei der sicherheitsmäßigen Überprüfung von Aus-
länderinnen und Ausländern im Rahmen der Bestim-
mungen des Ausländerrechts,

7.	� bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Perso-
nen nach dem Waffen-, Sprengstoff- und Jagdrecht,

8.	� bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Perso-
nen nach dem Atomrecht,

9.	� bei der sicherheitsmäßigen Überprüfung von Perso-
nen nach dem Luftsicherheitsrecht,

10.	�bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Perso-
nen nach der Gewerbeordnung und den auf ihr be-
ruhenden Rechtsverordnungen,

11.	�bei der Überprüfung der Zuverlässigkeit von Perso-
nen, denen bei Großveranstaltungen aufgrund ihrer 
Tätigkeit Zugang zu nicht allgemein zugänglichen 
Bereichen gewährt werden soll,

12.	�bei der Überprüfung von Gefangenen im Justizvoll-
zug sowie von Besucherinnen und Besuchern nach 
dem Justizvollzugsrecht,

13.	�bei sonstigen Überprüfungen, soweit dies im Einzel-
fall zum Schutz der freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung oder für Zwecke der öffentlichen Si-
cherheit erforderlich ist. Näheres wird durch Verwal-
tungsvorschrift des Innenministeriums bestimmt.

Die Mitwirkung des Landesamtes für Verfassungsschutz 
nach Satz 1 erfolgt in der Weise, dass es eigenes Wis-
sen oder bereits vorhandenes Wissen der für die Über-
prüfung zuständigen Behörde oder sonstiger öffentlicher 
Stellen auswertet. In den Fällen des Satzes 1 Nummern 1 
und 2 führt das Landesamt für Verfassungsschutz weiter-
gehende Ermittlungen durch, wenn die für die Überprü-
fung zuständige Behörde dies beantragt.
(4) Die Mitwirkung des Landesamtes für Verfassungs-
schutz nach Absatz 3 setzt im Einzelfall voraus, dass die 
betroffene Person und andere in die Überprüfung einbezo-
gene Personen über Zweck und Verfahren der Überprü-
fung einschließlich der Verarbeitung der erhobenen Daten 
durch die beteiligten Dienststellen unterrichtet werden. 
Darüber hinaus ist im Falle der Einbeziehung anderer Per-
sonen in die Überprüfung deren Einwilligung und im  
Falle weitergehender Ermittlungen nach Absatz 3 Satz 3 
die Einwilligung der betroffenen Person erforderlich. Die 
Sätze 1 und 2 gelten nur, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist. Im Falle des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 11 
ist eine Überprüfung nur zulässig, wenn die betroffene 
Person eingewilligt hat und über die Folgen einer Verwei-
gerung der Einwilligung belehrt worden ist.

§ 4
Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne des Gesetzes sind
1.	�Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder 

eines Landes solche politisch bestimmten, ziel- und 
zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für 
einen Personenzusammenschluss, der darauf gerich-
tet ist, die Freiheit des Bundes oder eines Landes von 

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben sammelt das Landes-
amt für Verfassungsschutz Informationen, insbesondere 
sach- und personenbezogene Auskünfte, Nachrichten 
und Unterlagen, von Organisationen und Personen über
1.	�Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokrati-

sche Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine 
ungesetzliche Beeinträchtigung der Amtsführung der 
Verfassungsorgane des Bundes oder eines Landes 
oder ihrer Mitglieder zum Ziel haben,

2.	�sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätig-
keiten im Geltungsbereich des Grundgesetzes für eine 
fremde Macht,

3.	�Bestrebungen im Geltungsbereich des Grundgesetzes, 
die durch die Anwendung von Gewalt oder darauf ge-
richtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange 
der Bundesrepublik Deutschland gefährden,

4.	�Bestrebungen im Geltungsbereich dieses Gesetzes, 
die gegen den Gedanken der Völkerverständigung 
(Artikel 9 Absatz 2 des Grundgesetzes), insbesondere 
gegen das friedliche Zusammenleben der Völker (Ar-
tikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes), gerichtet sind, 

und wertet sie aus. 
Sammlung und Auswertung von Informationen nach 
Satz 1 setzen im Einzelfall voraus, dass für Bestrebun-
gen oder Tätigkeiten nach Satz 1 tatsächliche Anhalts-
punkte vorliegen.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz wirkt mit
1.	� bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, denen 

im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftige 
Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse anver-
traut werden, die Zugang dazu erhalten sollen oder 
ihn sich verschaffen können,

2.	� bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen, die an 
sicherheitsempfindlichen Stellen von lebens- oder 
verteidigungswichtigen Einrichtungen beschäftigt 
sind oder werden sollen,

3.	� bei technischen oder organisatorischen Sicherheits-
maßnahmen zum Schutze von im öffentlichen Inte-
resse geheimhaltungsbedürftigen Tatsachen, Gegen-
ständen oder Erkenntnissen gegen die Kenntnisnah-
me durch Unbefugte sowie bei Maßnahmen des vor-
beugenden Sabotageschutzes,

4.	� auf Anforderungen der Einstellungsbehörde bei der 
Überprüfung von Personen, die sich um Einstellung 
in den öffentlichen Dienst bewerben, auf Anforde-
rung der Beschäftigungsbehörde bei der Überprü-
fung von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, sowie 
auf Anforderung der Einstellungs- oder Beschäfti-
gungsbehörde bei der Überprüfung von Personen, 
die hoheitliche Aufgaben ehrenamtlich wahrnehmen 
oder wahrnehmen möchten, bei denen der auf Tatsa-
chen beruhende Verdacht besteht, dass sie gegen die 
Pflicht zur Verfassungstreue verstoßen,

5.	� bei der sicherheitsmäßigen Überprüfung von Einbür-
gerungsbewerberinnen und -bewerbern im Rahmen 
der Bestimmungen des Staatsangehörigkeitsrechts,
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grad, Vertretung in Ämtern und Mandaten und der 
von ihnen eingesetzten Mittel, und diese für die Ziel-
verfolgung geeignet ist oder

4.	�in erheblichem Maße gesellschaftliche Einflussnahme 
betreiben, insbesondere durch die Verbreitung von 
Fehlinformationen oder die Herbeiführung einer At-
mosphäre der Angst oder Bedrohung, und diese für 
die Zielverfolgung geeignet ist.

(4) Gesteigert beobachtungsbedürftig sind 
1.	Tätigkeiten nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 und
2.	�Bestrebungen nach § 3 Absatz 2 Nummern 1, 3 und 4, 

die mit der Bereitschaft zur Begehung schwerer Straf-
taten im Sinne des Absatzes 6 einhergehen. 

(5) Die Einstufung der Beobachtungsbedürftigkeit nach 
Absatz 3 oder 4 entfällt in der Regel, wenn nach fünf 
Jahren kein die Einstufung nach Absatz 3 oder Absatz 4 
begründender Tatbestand hinreichend festgestellt ist oder 
eine fünf Jahre zurückliegende Feststellung sich zwi-
schenzeitlich nicht neuerlich bestätigt hat.
(6) Im Sinne dieses Gesetzes sind schwere Straftaten sol-
che, die 
1.	gegen
	 a)	 ein Verfassungsschutzgut nach § 3 Absatz 1,
	 b)	� Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder sexuelle 

Selbstbestimmung oder
	 c)	� Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung 

im besonderen öffentlichen Interesse geboten ist, 
gerichtet sind,
2.	�im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer Be-

strebung oder in Ausübung einer Tätigkeit nach § 3 
Absatz 2 begangen werden und

3.	�mit einer Höchststrafe von mindestens drei Jahren 
Freiheitsstrafe bedroht sind.

(7) Im Sinne dieses Gesetzes sind besonders schwere 
Straftaten solche, die 
1.	�im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens 

zehn Jahren bedroht sind oder 
2.	�im Straftatenkatalog in der Anlage zu diesem Gesetz 

aufgeführt sind.
Maßgeblich ist die Strafdrohung des gesetzlichen Tat-
bestands; dasselbe gilt für Regelbeispiele für besonders 
schwere oder minder schwere Fälle, sofern bestimmte 
Tatsachen den Verdacht begründen, dass das Regelbei-
spiel erfüllt ist.

fremder Herrschaft aufzuheben, ihre staatliche Einheit 
zu beseitigen oder ein zu ihm gehörendes Gebiet ab-
zutrennen;

2.	�Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes solche politisch bestimmten, ziel- und 
zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für 
einen Personenzusammenschluss, der darauf gerich-
tet ist, den Bund, Länder oder deren Einrichtungen in 
ihrer Funktionsfähigkeit erheblich zu beeinträchtigen;

3.	�Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung solche politisch bestimmten, ziel- und 
zweckgerichteten Verhaltensweisen in einem oder für 
einen Personenzusammenschluss, der darauf gerichtet 
ist, einen der in Absatz 2 genannten Verfassungsgrund-
sätze zu beseitigen oder außer Geltung zu setzen.

Für einen Personenzusammenschluss handelt, wer ihn in 
seinen Bestrebungen aktiv sowie ziel- und zweckgerich-
tet unterstützt. Bestrebungen im Sinne des § 3 Absatz 2 
können auch von Einzelpersonen ausgehen, die nicht in 
einem oder für einen Personenzusammenschluss han-
deln. In diesem Fall gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass 
die Verhaltensweise der Einzelperson darauf gerichtet 
sein muss, die in § 3 Absatz 2 genannten Ziele zu ver-
wirklichen.
(2) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im 
Sinne dieses Gesetzes zählen:
1.	�die Würde des Menschen, deren Garantie insbeson-

dere die Wahrung personaler Individualität, Identität 
und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit 
umfasst, 

2.	�die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller 
Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen 
Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung 
der Staatsgewalt an das Volk, 

3.	�die Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt und die Kon-
trolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte und

4.	das Gewaltmonopol des Staates. 
(3) Erheblich beobachtungsbedürftig sind Tätigkeiten 
nach § 3 Absatz 2 Nummer 2 sowie Bestrebungen nach 
§ 3 Absatz 2 Nummern 1, 3 und 4, die nach ihren Zielen 
oder nach dem Verhalten ihrer Mitglieder den Strafge-
setzen zuwiderlaufen oder die allgemein geeignet sind, 
die in § 3 Absatz 1 genannten Verfassungsschutzgüter 
erheblich zu beeinträchtigen. Allgemein geeignet die in 
§ 3 Absatz 1 genannten Verfassungsschutzgüter erheb-
lich zu beeinträchtigen, können insbesondere solche Be-
strebungen sein, die von Personenzusammenschlüssen 
ausgehen, die 
1.	�bei der Zielverfolgung gewaltorientiert vorgehen oder 

zu Hass oder Willkürmaßnahmen anstacheln,
2.	�bei der Zielverfolgung verdeckt vorgehen, indem sie 

insbesondere ihre Existenz, Ziele, Organisation, Be-
teiligte, Finanzierung, Zusammenarbeit oder Aktionen 
in wesentlichem Umfang zu verschleiern suchen,

3.	�erhebliche Bedeutung besitzen, insbesondere auf-
grund des Gesamtbilds von Mitglieder- und Unter-
stützerzahl, Organisationsstruktur, Mobilisierungs-
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bungen oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 2 oder die 
zur Erforschung solcher Erkenntnisse erforderlichen 
Quellen gewonnen werden können oder

2.	�dies im Einzelfall zur Abschirmung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, Einrichtungen, Gegenstände 
und Quellen des Landesamtes für Verfassungsschutz 
gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten erforderlich ist.

(3) Die Erhebung nach Absatz 2 ist unzulässig, wenn die 
Erforschung des Sachverhalts auf andere, die betroffe-
ne Person weniger beeinträchtigende Weise möglich ist; 
eine geringere Beeinträchtigung ist in der Regel anzu-
nehmen, wenn die Informationen durch Auskunft nach  
§ 17 Absatz 3 gewonnen werden können. Die Anwen-
dung des nachrichtendienstlichen Mittels darf nicht er-
kennbar außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklä-
renden Sachverhalts stehen. Die Maßnahme ist unver-
züglich zu beenden, wenn ihr Zweck erreicht ist oder 
sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er 
oder die zu erwartenden Erkenntnisse eine Fortsetzung, 
auch unter Berücksichtigung der vorausgegangenen 
Dauer, nicht rechtfertigen.
(4) Ein nachrichtendienstliches Mittel darf sich gezielt 
nur gegen eine bestimmte Person richten, wenn die Maß-
nahme aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte im Einzel-
fall zur Aufklärung geboten ist und aufgrund tatsäch
licher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sie
1.	�an der Bestrebung oder Tätigkeit nach § 3 Absatz 2 

beteiligt ist oder
2.	�mit einer Person nach Nummer 1 in Kontakt steht und 
	 a)	� von der Bestrebung oder Tätigkeit Kenntnis hat oder
	 b)	� die Person nach Nummer 1 sich ihrer zur Förde-

rung der Bestrebung oder Tätigkeit bedient 
	� und eine Maßnahme gegen die Person nach Nummer 1 

alleine nicht zur Erforschung des Sachverhalts aus-
reicht.

(5) Die Befugnisse des Landesamtes für Verfassungs-
schutz nach dem Artikel 10-Gesetz (G 10) vom 26. Juni 
2001 (BGBl. I S. 1254, 2298; 2017 I S. 154), das zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 413, S. 9) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung, einschließlich des verdeck-
ten Zugriffs auf informationstechnische Systeme, bleiben 
unberührt.

§ 7 
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung und 

der Berufsgeheimnisträgerinnen und -träger 

(1) Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel ist 
unzulässig, soweit aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte 
anzunehmen ist, dass durch sie allein Erkenntnisse ge-
wonnen werden würden
1.	aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung oder
2.	�bei einer Rechtsanwältin, einem Rechtsanwalt, einem 

Kammerrechtsbeistand, einer der in § 53 Absatz 1 

Teil 2
Befugnisse des Landesamtes für Verfassungsschutz

§ 5
Allgemeine Befugnisse des Landesamtes 

für Verfassungsschutz

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben nach § 3 erforderlichen Infor-
mationen einschließlich personenbezogener Daten ver-
arbeiten, soweit nicht besondere Regelungen entgegen
stehen. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
auch zulässig, wenn die betroffene Person eingewilligt 
hat.
(2) Werden personenbezogene Daten bei der betroffe-
nen Person mit ihrer Kenntnis erhoben, so ist der Erhe-
bungszweck anzugeben. Die betroffene Person ist auf die 
Freiwilligkeit ihrer Angaben und bei einer Sicherheits-
überprüfung nach § 3 Absatz 3 auf eine dienst-, arbeits-
rechtliche oder sonstige vertragliche Mitwirkungspflicht 
hinzuweisen.
(3) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse 
stehen dem Landesamt für Verfassungsschutz nicht zu; 
es darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe 
um Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht be-
fugt ist. Abweichend hiervon ist es jedoch berechtigt, die 
Polizei in eilbedürftigen Fällen außerhalb der regulären 
Dienstzeiten des Kraftfahrtbundesamtes um eine Abfra-
ge aus dem Fahrzeugregister beim Kraftfahrtbundesamt 
im automatisierten Verfahren zu ersuchen.
(4) Von mehreren geeigneten Maßnahmen hat das Lan-
desamt für Verfassungsschutz diejenige zu wählen, die 
die betroffene Person voraussichtlich am wenigsten be-
einträchtigt. Eine Maßnahme darf keinen Nachteil her-
beiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beab-
sichtigten Erfolg steht.

§ 6 
Einsatz von nachrichtendienstlichen Mitteln

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann Metho-
den, Gegenstände und Instrumente zur heimlichen Infor-
mationsbeschaffung (nachrichtendienstliche Mittel), wie 
den Einsatz von Vertrauenspersonen, Verdeckt arbeiten-
den Bediensteten und Gewährspersonen, Observationen, 
Bild- und Tonaufzeichnungen, Tarnpapiere und Tarn-
kennzeichen anwenden. Diese sind in einer Dienstvor-
schrift zu benennen, die auch die Zuständigkeit für die 
Anordnung solcher Informationsbeschaffung regelt. Die 
Dienstvorschrift bedarf der Zustimmung des Innenmi-
nisteriums, das das Parlamentarische Kontrollgremium 
unterrichtet.
(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann perso-
nenbezogene Daten und sonstige Informationen mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln erheben, wenn tatsäch-
liche Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, dass
1.	�die Maßnahme im Einzelfall zur Aufklärung geboten 

ist und auf diese Weise Erkenntnisse über Bestre-
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von einer Unterbrechung nach Absatz 3 Satz 2 zu do-
kumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für 
Zwecke der Datenschutzkontrolle verwendet werden.
(5) Bei Gefahr im Verzug können Aufzeichnungen nach 
Absatz 4 Satz 1 unter Aufsicht einer oder eines Bediens-
teten, die oder der die Befähigung zum Richteramt hat, 
gesichtet werden. Die oder der Bedienstete entscheidet 
im Benehmen mit der oder dem behördlichen Daten-
schutzbeauftragten des Landesamtes für Verfassungs-
schutz vorläufig über eine Verwendung der Erkenntnisse. 
Die Entscheidung des zuständigen Gerichts nach Ab-
satz 4 Sätze 2 und 3 ist unverzüglich nachzuholen. 

§ 8 
Mitteilung an betroffene Personen

(1) Die Anwendung nachrichtendienstlicher Mittel teilt 
das Landesamt für Verfassungsschutz nach Beendigung 
der betroffenen Person mit, soweit dies in den §§ 9 bis 14 
bestimmt ist. Wurden personenbezogene Daten, die 
durch die Maßnahme gewonnen wurden, an eine andere 
Stelle übermittelt, erfolgt die Mitteilung im Benehmen 
mit der empfangenden Stelle. Die Vorschriften über die 
Benachrichtigung nach dem Artikel 10-Gesetz bleiben 
unberührt.
(2) Die Mitteilung unterbleibt, wenn
1.	�überwiegende schutzwürdige Interessen einer anderen 

betroffenen Person entgegenstehen,
2.	�die Betroffenheit einer Person, gegen die sich die 

Maßnahme nicht gerichtet hat, unerheblich ist und an-
zunehmen ist, dass kein Interesse an einer Mitteilung 
besteht oder

3.	�unter Berücksichtigung der Eingriffsintensität der 
Maßnahme und der aus ihr folgenden Beeinträchti-
gungen die Identität oder der Aufenthaltsort der be-
troffenen Person nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand zu ermitteln ist.

(3) Die Mitteilung ist zurückzustellen, solange eine Ge-
fährdung zu besorgen ist für
1.	den Zweck der Maßnahme,
2.	ein Verfassungsschutzgut nach § 3 Absatz 1 oder
3.	�Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder sexuelle Selbst-

bestimmung oder Sachen von bedeutendem Wert, de-
ren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist.

Die Mitteilung unterbleibt, wenn nach Beendigung der 
Maßnahme festgestellt wird, dass die Voraussetzungen 
für die Mitteilung nicht vorliegen und mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht 
eintreten werden, eine weitere Verwendung der Daten 
gegen die betroffene Person ausgeschlossen ist und die 
Voraussetzung für eine Löschung der Daten sowohl bei 
der erhebenden Stelle als auch bei der empfangenden 
Stelle vorliegen. 
(4) Über das Unterbleiben einer Mitteilung nach den Ab-
sätzen 2 und 3 Satz 2 sowie über die Dauer einer Zu-
rückstellung nach Absatz 3 Satz 1 über ein Jahr nach 

Satz 1 Nummern 1, 2 oder 4 der Strafprozeßordnung 
(StPO) in der Fassung vom 7. April 1987 (BGBl. I  
S. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 2 Absatz 1 
des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
genannten Berufsgeheimnisträgerinnen oder Berufs-
geheimnisträger oder einer diesen nach § 53a Absatz 1 
Satz 1 StPO gleichstehenden Person, über die die Be-
rufsgeheimnisträgerin oder der Berufsgeheimnisträger 
das Zeugnis verweigern dürfte.

Erfolgen Maßnahmen bei einer oder einem der im Üb-
rigen in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummern 3 bis 3b oder 5 
StPO genannten Berufsgeheimnisträgerin oder Berufs-
geheimnisträger oder einer nach § 53a Absatz 1 Satz 1 
StPO gleichstehenden Person, sind das öffentliche Inte-
resse an den von der Berufsgeheimnisträgerin oder dem 
Berufsgeheimnisträger wahrgenommenen Aufgaben und 
das Interesse an der Geheimhaltung der dieser oder die-
sem anvertrauten oder bekannt gewordenen Tatsachen 
besonders zu berücksichtigen. Satz 1 Nummer 2 und 
Satz 2 gelten nicht bei Maßnahmen zur Aufklärung von 
eigenen Bestrebungen oder Tätigkeiten der genannten 
zeugnisverweigerungsberechtigten Personen.
(2) Bei der Planung von Einsatzumständen sollen Situa-
tionen vermieden werden, bei denen voraussichtlich In-
formationen zum Kernbereich privater Lebensgestaltung 
anfallen. Bei einem gegen eine Person gerichteten Ein-
satz ist es unzulässig, den Kernbereich privater Lebens-
gestaltung zum Ziel staatlicher Ermittlungen zu machen. 
Insbesondere dürfen zum Aufbau oder zum Erhalt eines 
Vertrauensverhältnisses keine intimen Beziehungen oder 
vergleichbar engste persönliche Bindungen begründet 
oder fortgeführt werden. 
(3) Erfolgt während der Anwendung nachrichtendienst-
licher Mittel eine unmittelbare Kenntnisnahme und 
treten die Voraussetzungen des Absatzes 1 oder 2 ein, 
ist die Maßnahme unverzüglich zu unterbrechen. Dies 
gilt nicht, sofern mit der Unterbrechung der Maßnahme 
eine Gefährdung von Leib oder Leben einer eingesetz-
ten Person, ihres weiteren Einsatzes oder ihrer künftigen 
Verwendung verbunden wäre und solange anzunehmen 
ist, dass diese Voraussetzungen vorliegen. Nach einer 
Unterbrechung darf die Datenerhebung und -aufzeich-
nung nur fortgesetzt werden, wenn aufgrund geänderter 
Umstände davon ausgegangen werden kann, dass die 
Gründe, die zu der Unterbrechung geführt haben, nicht 
mehr vorliegen. 
(4) Bestehen Zweifel, ob oder wie lange die Vorausset-
zungen des Absatzes 1 oder 2 vorliegen, darf die Maß-
nahme ausschließlich als automatische Aufzeichnung 
fortgeführt werden. Diese Aufzeichnung ist unverzüglich 
dem nach § 12 Absatz 7, § 13 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 
sowie § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 zuständigen Ge-
richt vorzulegen. Dieses entscheidet unverzüglich über 
die Verwendbarkeit oder Löschung der Daten. Erfasste 
Daten nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nicht weiterver-
wendet werden und sind unverzüglich zu löschen. Die 
Tatsache der Erfassung der Daten und die Löschung sind 
zu dokumentieren. Außerdem ist die Tatsache der Unter-
brechung nach Absatz 3 Satz 1, der Fortsetzung nach 
einer Unterbrechung sowie gegebenenfalls des Absehens 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 9821

7

reichung des Zwecks der Maßnahme aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre. Die Verarbeitung der durch 
Maßnahmen nach Satz 1 erhobenen Daten erfolgt nach 
§ 4 G 10. 
(5) Zur Auskunft nach den Absätzen 1 bis 4 sind Unter-
nehmen verpflichtet, die in Deutschland
1.	eine Niederlassung haben oder
2.	den Dienst erbringen oder daran mitwirken.
(6) Auskünfte nach den Absätzen 1 bis 4 dürfen nur auf 
Antrag eingeholt werden. Der Antrag ist durch die Be-
hördenleitung des Landesamtes für Verfassungsschutz 
oder ihre Vertretung schriftlich zu stellen und zu begrün-
den. Über den Antrag entscheidet das Innenministerium. 
Bei Maßnahmen nach Absatz 4 genügt in der Anordnung 
des Innenministeriums eine räumlich und zeitlich hin
reichende Bezeichnung der Telekommunikation.
(7) Das Innenministerium unterrichtet die Kommission 
nach § 2 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 
10-Gesetz (AG G10) vom 13. Mai 1969 (GBl. S. 79), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2018 (GBl. S. 1552, 1556) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fassung, über die beschiedenen 
Anträge vor deren Vollzug. Bei Gefahr in Verzug kann 
das Innenministerium den Vollzug der Entscheidung 
auch bereits vor der Unterrichtung der Kommission an-
ordnen; in diesem Fall ist die Kommission unverzüglich 
zu unterrichten. Die Kommission prüft von Amts wegen 
oder aufgrund von Beschwerden die Zulässigkeit und 
Notwendigkeit der Einholung von Auskünften nach den 
Absätzen 1 bis 4. § 15 Absatz 5 G 10 ist mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, dass die Kontrollbefug-
nis der Kommission sich auf die gesamte Verarbeitung 
der nach den Absätzen 1 bis 4 erlangten Informationen 
und personenbezogenen Daten erstreckt. Entscheidungen 
über Auskünfte, die die Kommission für unzulässig oder 
nicht notwendig erklärt, hat das Innenministerium unver-
züglich aufzuheben. Die Maßnahme ist der betroffenen 
Person in den Absätzen 2 bis 4 unter den Voraussetzun-
gen des § 12 G 10 mitzuteilen, im Übrigen gilt § 8.
(8) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Stellen haben 
die zur Auskunftserteilung erforderlichen Daten unver-
züglich, vollständig und richtig zu übermitteln. 
(9) Das Auskunftsersuchen und die übermittelten Daten 
dürfen der betroffenen Person oder dritten Personen von 
der auskunftgebenden Stelle nicht mitgeteilt werden. Der 
auskunftgebenden Stelle ist es verboten, allein aufgrund 
einer Maßnahme nach den Absätzen 1 bis 4 einseitige 
Handlungen vorzunehmen, die für die betroffene Per-
son nachteilig sind und die über die Erteilung der Aus-
kunft hinausgehen, insbesondere bestehende Verträge 
oder Geschäftsverbindungen zu beenden, ihren Umfang 
zu beschränken oder ein Entgelt zu erheben oder zu er-
höhen. Die Anordnung ist mit dem ausdrücklichen Hin-
weis auf dieses Verbot und darauf zu verbinden, dass das 
Auskunftsersuchen nicht die Aussage beinhaltet, dass 
sich die betroffene Person rechtswidrig verhalten habe 
oder ein darauf gerichteter Verdacht bestehen müsse.
(10) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat für ihm 
erteilte Auskünfte nach den Absätzen 3 und 4 eine Ent-

Beendigung der Maßnahme hinaus wird nach dem glei-
chen Verfahren entschieden, das für die Anordnung der 
Maßnahme galt.

§ 9
Auskunftsersuchen bei Kreditinstituten, 

Luftfahrtunternehmen, Anbietern von Post- und Tele-
kommunikationsdiensten sowie digitalen Diensten 

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 unentgeltlich 
Auskünfte zu
1.	�Konten, Konteninhaberinnen und -inhabern und sons-

tigen Berechtigten sowie weiteren am Zahlungsver-
kehr Beteiligten und zu Geldbewegungen und Geld-
anlagen bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsin-
stituten und Finanzunternehmen,

2.	�Namen, Anschriften und zur Inanspruchnahme von 
Transportleistungen und sonstigen Umständen des 
Luftverkehrs bei Luftfahrtunternehmen sowie Betrei-
benden von Computerreservierungssystemen und Glo-
balen Distributionssystemen für Flüge einholen, wenn 
im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, 
die es möglich erscheinen lassen, dass Verfassungs-
schutzgüter konkret bedroht sind und dass das gegen 
sie gerichtete Handeln erfolgreich sein kann.

(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 und des § 3 
Absatz 1 G 10, in der am [einfügen: Datum des Inkraft-
tretens des LVSG] geltenden Fassung, bei Personen und 
Unternehmen, die geschäftsmäßig Postdienstleistungen 
erbringen sowie bei denjenigen, die an der Erbringung 
dieser Dienstleistungen mitwirken, unentgeltlich Aus-
künfte zu Namen, Anschriften, Postfächern und sonsti-
gen Umständen des Postverkehrs einholen.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 bei denjenigen, 
die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste und di-
gitale Dienste anbieten, erbringen oder daran mitwirken, 
Auskünfte über die nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 5 des Telekommunikation-Digitale-Dienste-Daten-
schutz-Gesetzes (TDDDG) vom 23. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 1982; 2022 I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 44 des 
Gesetzes vom 12. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 234,  
S. 19) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, erhobenen Daten (Verkehrsdaten) oder die nach  
§ 2 Absatz 2 Nummer 2 TDDDG erhobenen Daten (Nut-
zungsdaten) einholen. Die Auskunft kann auch in Bezug 
auf zukünftige Telekommunikation und zukünftige Nut-
zung von digitalen Diensten verlangt werden. 
(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 und des § 3 
Absatz 1 G 10, in der am [einfügen: Datum des Inkraft-
tretens des LVSG] geltenden Fassung, bei denjenigen, 
die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste anbie-
ten, erbringen oder daran mitwirken, Auskünfte über 
Verkehrsdaten ohne Kenntnis der Rufnummer oder einer 
anderen Kennung des zu überwachenden Anschlusses 
oder des Endgerätes einholen, sofern andernfalls die Er-
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(8) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat für ihm 
erteilte Auskünfte nach den Absätzen 1 und 2 eine Ent-
schädigung zu gewähren, deren Umfang sich nach § 23 
und Anlage 3 JVEG bemisst; die Vorschriften über die 
Verjährung in § 2 Absätze 1 und 3 JVEG finden ent
sprechend Anwendung.

§ 11
Ortung von Mobilfunkendgeräten

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 technische Mit-
tel zur punktuellen Ermittlung des Standorts eines aktiv 
geschalteten Mobilfunkendgeräts oder zur Ermittlung 
der Geräte- oder Kartennummer einsetzen. Eine Maß-
nahme nach Satz 1, die die Erstellung eines Bewegungs-
profils ermöglicht, ist nur nach § 13 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 2 Buchstabe b oder Satz 3 zulässig.
(2) Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet 
die Behördenleitung des Landesamtes für Verfassungs-
schutz oder ihre Vertretung.

§ 12
Verdeckter Einsatz technischer Mittel 

zur Wohnraumüberwachung

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf zur Ab-
wehr einer dringenden Gefahr für 
1.	ein Verfassungsschutzgut nach § 3 Absatz 1, 
2.	�Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder sexuelle 

Selbstbestimmung oder
3.	�Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im 

besonderen öffentlichen Interesse geboten ist,
bei der Erhebung personenbezogener Daten im Schutz-
bereich von Artikel 13 des Grundgesetzes verdeckt 
technische Mittel einsetzen, um das nichtöffentlich ge-
sprochene Wort abzuhören und aufzuzeichnen sowie 
Lichtbilder und Bildaufzeichnungen herzustellen. Zur 
Vorbereitung und Durchführung der Maßnahme darf die 
Wohnung auch ohne Wissen der Inhaberin oder des In-
habers und der Bewohnerinnen und Bewohner betreten 
werden, wenn dies ausdrücklich angeordnet wurde. Die 
Maßnahme ist nur zulässig, wenn die Erforschung des 
Sachverhalts auf andere Weise aussichtlos oder wesent-
lich erschwert wäre und geeignete polizeiliche Hilfe für 
das betroffene Rechtsgut nicht rechtzeitig erlangt werden 
kann.
(2) Die Maßnahme ist nach § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
unzulässig, wenn in Privaträumen Gespräche mit Per
sonen des besonderen persönlichen Vertrauens geführt 
werden. Dies gilt nicht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
die Annahme rechtfertigen, dass
1.	�den Gesprächen insgesamt ein höchstvertraulicher 

Charakter fehlen wird oder
2.	�die Gespräche unmittelbar die Besprechung oder Pla-

nung von Straftaten, die sich gegen die in Absatz 1 

schädigung zu gewähren, deren Umfang sich nach  
§ 23 und Anlage 3 des Justizvergütungs- und -entschä-
digungsgesetzes (JVEG) vom 5. Mai 2004 (BGBl. I  
S. 718, 776), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 7. April 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 109, S. 20) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, be-
misst; die Vorschriften über die Verjährung in § 2 Ab
sätze 1 und 3 JVEG finden entsprechend Anwendung.

§ 10
Auskunftsersuchen zu Bestandsdaten bei Anbietern 

von Telekommunikationsdiensten und digitalen 
Diensten und zu Kontostammdaten

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 von der- oder 
demjenigen, die oder der geschäftsmäßig Telekommuni-
kationsdienste, digitale Dienste oder beides erbringt oder 
daran mitwirkt, Auskunft über die nach § 3 Nummer 6 
und § 172 des Telekommunikationsgesetzes vom 23. Ju-
ni 2021 (BGBl. I S. 1858), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 24. Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 181) 
geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, 
sowie nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 TDDDG erhobenen 
Daten (Bestandsdaten) verlangen. Bezieht sich das Aus-
kunftsverlangen nach Satz 1 auf Daten, mittels derer der 
Zugriff auf Endgeräte oder Speichereinrichtungen, die in 
diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt einge-
setzt werden, geschützt wird, darf die Auskunft nur ver-
langt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Nutzung der Daten vorliegen.
(2) Die Auskunft nach Absatz 1 darf auch anhand einer 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internet-
protokoll-Adresse sowie weiterer zur Individualisierung 
erforderlicher technischer Daten verlangt werden.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter 
den Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 beim 
Bundeszentralamt für Steuern Auskünfte über die in  
§ 93b Absatz 1 der Abgabenordnung in der Fassung vom  
23. Januar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24), in der jeweils 
geltenden Fassung, bezeichneten Daten einholen.
(4) Die Rechtsgrundlage und die tatsächlichen Anhalts-
punkte, die das Auskunftsersuchen nach Absatz 1 Satz 2 
und Absatz 2 veranlassen, sind aktenkundig zu machen.
(5) Zur Auskunft nach den Absätzen 1 und 3 sind Unter-
nehmen verpflichtet, die in Deutschland 
1.	eine Niederlassung haben oder 
2.	den Dienst erbringen oder daran mitwirken.
(6) Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sind 
der betroffenen Person unter den Voraussetzungen des  
§ 8 mitzuteilen.
(7) Aufgrund eines Auskunftsverlangens nach Absatz 1 
oder 2 hat die- oder derjenige, die oder der geschäfts
mäßig Telekommunikationsdienste, digitale Dienste 
oder beides erbringt oder daran mitwirkt, die zur Aus-
kunftserteilung erforderlichen Daten unverzüglich, voll-
ständig und richtig zu übermitteln.
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sonen verdeckt mit oder ohne Inanspruchnahme techni-
scher Mittel planmäßig observieren, insbesondere das 
nichtöffentlich gesprochene Wort mithören, abhören und 
aufzeichnen sowie Bildaufnahmen und Bildaufzeichnun-
gen anfertigen. 
(2) Eine Durchführung der Maßnahme nach Absatz 1 
darf auch länger als 48 Stunden oder an mehr als drei 
Tagen innerhalb einer Woche erfolgen (langfristige Ob-
servation). Eine langfristige Observation
1.	an nicht öffentlich zugänglichen Orten oder
2.	unter verdecktem Einsatz technischer Mittel, 
	 a)	� um Lichtbilderfolgen, Ton- oder Bildaufzeichnun-

gen in der Öffentlichkeit herzustellen oder
	 b)	� die die Erstellung eines Bewegungsprofils ermög-

lichen,
ist nur zur Aufklärung einer erheblich beobachtungs-
bedürftigen Bestrebung oder Tätigkeit zulässig. Eine 
Durchführung der Maßnahme
1.	�durchgehend länger als eine Woche oder an mehr als 

14 Tagen innerhalb eines Monats und wenn diese ge-
gen eine bestimmte Person gerichtet ist oder

2.	�unter Einsatz technischer Mittel außerhalb der Öffent-
lichkeit 

ist nur zur Aufklärung einer gesteigert beobachtungsbe-
dürftigen Bestrebung oder Tätigkeit zulässig. 
(3) Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet in 
den Fällen 
1.	�der Absätze 1 und 2 Satz 1 die Behördenleitung des 

Landesamtes für Verfassungsschutz oder ihre Vertre-
tung 

2.	des Absatzes 2 Sätze 2 und 3 das Gericht. 
Bei Gefahr in Verzug kann abweichend von Satz 1 Num-
mer 2 die Behördenleitung des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz oder ihre Vertretung die Anordnung treffen; 
die Entscheidung nach Satz 1 ist unverzüglich nach
zuholen. In den Fällen des Absatzes 2 Sätze 2 und 3 ist 
die Anordnung auf höchstens drei Monate zu befristen. 
Verlängerungen um jeweils nicht mehr als drei weitere 
Monate sind auf Antrag zulässig, soweit die Vorausset-
zungen der Anordnung fortbestehen. In den Fällen des 
Absatzes 2 Satz 3 ist die Maßnahme der betroffenen Per-
son unter den Voraussetzungen des § 8 mitzuteilen.
(4) Zur Durchführung der Maßnahme nach den Absät-
zen 1 und 2 kann das Landesamt für Verfassungsschutz 
den privaten Betreibenden einer Videoüberwachung 
verpflichten, die Videoüberwachung von Örtlichkeiten 
nach § 4 Absatz 1 Satz 2 des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG) vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2097), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 149, S. 21) geändert worden ist, in der 
am [ergänzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung, auszuleiten und Aufzeichnungen zu 
übermitteln. Werden Tatsachen im Nachhinein bekannt, 
die eine Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 gerecht-
fertigt hätten, so kann die Übermittlung von Aufzeich-
nungen nach den Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 

genannten Rechtsgüter richten, zum Gegenstand ha-
ben werden. 

(3) Die Maßnahme darf sich abweichend von § 6 Absatz 4 
nur gegen eine Person richten, von der aufgrund tatsäch-
licher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass sie für die 
Gefahr im Sinne des Absatzes 1 verantwortlich ist (Ziel-
person), und nur in deren Wohnung durchgeführt wer-
den. Die Maßnahme darf sich nicht unmittelbar gegen 
dritte Personen richten. In der Wohnung einer anderen 
Person ist die Maßnahme zulässig, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte vorliegen, dass 
1.	�die Zielperson sich dort zur Zeit der Maßnahme auf-

hält, 
2.	�sich dort für die Erforschung des Sachverhalts rele-

vante Informationen ergeben werden und 
3.	�eine Maßnahme in der Räumlichkeit der Zielperson 

allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts aus-
reicht. 

(4) Personenbezogene Daten aus Maßnahmen nach Ab-
satz 1 dürfen nur zur Abwehr einer dringenden Gefahr 
im Sinne des Absatzes 1 weiterverarbeitet werden. 
(5) Personenbezogene Daten aus Maßnahmen nach Ab-
satz 1, die durch Herstellung von Lichtbildern oder Bild-
aufzeichnungen erlangt wurden, dürfen nicht zu Straf-
verfolgungszwecken weiterverarbeitet werden. 
(6) Maßnahmen nach Absatz 1 Sätze 1 und 2 bedürfen 
einer richterlichen Anordnung. Die Anordnung ist auf 
höchstens einen Monat zu befristen. Verlängerungen 
um jeweils nicht mehr als einen weiteren Monat sind zu-
lässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung fort-
bestehen. Einer Anordnung durch das Gericht bedarf es 
nicht, wenn technische Mittel ausschließlich zum Schutz 
der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen 
vorgesehen sind; die Maßnahme ist in diesem Fall durch 
die Behördenleitung des Landesamtes für Verfassungs-
schutz oder ihre Vertretung anzuordnen. Eine ander-
weitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse 
zum Zweck der Gefahrenabwehr ist nur zulässig, wenn 
zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme durch das Ge-
richt festgestellt worden ist; bei Gefahr im Verzug ist 
die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. 
Die Maßnahme ist der betroffenen Person unter den Vo
raussetzungen des § 8 mitzuteilen.
(7) In Fällen des § 7 Absatz 3 Satz 1 sind sämtliche er-
langten Daten unverzüglich dem für die Anordnung zu-
ständigen Gericht vorzulegen. Dieses entscheidet unver-
züglich, ob die Maßnahme der Anordnung entsprechend 
durchgeführt wurde. Wurden Daten aus dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung erfasst, nimmt das Ge-
richt unverzüglich deren Löschung vor. § 7 Absatz 4 
Satz 5 gilt entsprechend.

§ 13
Observation und Einsatz technischer Observationsmittel 

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4 außerhalb des 
Schutzbereiches des Artikels 13 des Grundgesetzes Per-
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inhaberin oder dem Wohnungsinhaber nach § 8 mitzu-
teilen, sobald eine Gefährdung von Leib und Leben der 
eingesetzten Person, ihres weiteren Einsatzes oder ihrer 
künftigen Verwendung nicht mehr zu besorgen ist.
(4) Als Vertrauenspersonen dürfen Personen nicht ange-
worben und eingesetzt werden, die
1.	�nicht voll geschäftsfähig, insbesondere minderjährig 

sind,
2.	�von den Geld- oder Sachzuwendungen für die Tätig-

keit auf Dauer als alleinige Lebensgrundlage abhän-
gen würden,

3.	an einem Aussteigerprogramm teilnehmen,
4.	�Mitglied des Europäischen Parlaments, des Deutschen 

Bundestages, eines Landesparlaments oder Mitarbei-
terin oder Mitarbeiter eines solchen Mitglieds sind 
oder

5.	�im Bundeszentralregister mit einer Verurteilung we-
gen eines Verbrechens oder zu einer Freiheitsstrafe, 
deren Vollstreckung nicht zur Bewährung ausgesetzt 
worden ist, eingetragen sind.

Die Behördenleitung des Landesamtes für Verfassungs-
schutz oder ihre Vertretung kann eine Ausnahme von 
Nummer 5 zulassen, wenn die Verurteilung nicht als Tä-
terin oder Täter eines Totschlags (§§ 212, 213 des Straf-
gesetzbuches) oder einer allein mit lebenslanger Haft 
bedrohten Straftat erfolgt ist und der Einsatz zur Auf-
klärung von Bestrebungen, die auf die Begehung von in 
§ 3 Absatz 1 G 10, in der am [einfügen: Datum des In-
krafttretens des LVSG] geltenden Fassung, bezeichneten 
Straftaten gerichtet sind, unerlässlich ist. Im Falle einer 
Ausnahme nach Satz 2 ist der Einsatz nach höchstens 
sechs Monaten zu beenden, wenn er zur Erforschung der 
in Satz 3 genannten Bestrebungen nicht zureichend ge-
wichtig beigetragen hat. Auch im Weiteren ist die Quali-
tät der gelieferten Informationen fortlaufend zu bewer-
ten.
(5) Vertrauenspersonen und Verdeckt arbeitende Be-
dienstete dürfen weder zur Gründung von Bestrebungen 
nach § 3 Absatz 2 Nummern 1, 3 oder 4 noch zur steu-
ernden Einflussnahme auf derartige Bestrebungen einge-
setzt werden. Sie dürfen in solchen Personenzusammen-
schlüssen oder für solche Personenzusammenschlüsse, 
einschließlich strafbarer Vereinigungen, tätig werden, 
um deren Bestrebungen aufzuklären. Im Übrigen ist im 
Einsatz eine Beteiligung an Bestrebungen zulässig, wenn 
die Beteiligung 
1.	nicht in Individualrechte eingreift,
2.	�von den an den Bestrebungen Beteiligten derart er-

wartet wird, dass sie zur Gewinnung und Sicherung 
der Informationszugänge unumgänglich ist, und

3.	�nicht außer Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklä-
renden Sachverhalts steht.

Sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
bestehen, dass Vertrauenspersonen oder Verdeckt arbei-
tende Bedienstete rechtswidrig einen Straftatbestand von 
erheblicher Bedeutung verwirklicht haben, soll der Ein-
satz unverzüglich beendet werden. Über Ausnahmen von 

entsprechend auch für die Vergangenheit angeordnet 
werden. Absatz 3 Satz 5 gilt entsprechend.

§ 14
Einsatz von Vertrauenspersonen und Verdeckt 

arbeitenden Bediensteten

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter den 
Voraussetzungen des § 6 Absätze 2 bis 4
1.	�Privatpersonen, deren planmäßige, dauerhafte Zusam-

menarbeit mit ihm dritten Personen nicht bekannt ist 
(Vertrauenspersonen) und

2.	�eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter einer 
ihnen verliehenen und auf Dauer angelegten Legende 
(Verdeckt arbeitende Bedienstete)

einsetzen. Der Anordnung darf in den Fällen der Num-
mer 1 eine Anwerbungszeit von neun Monaten voraus-
gehen, die der vorherigen Anordnung der Behördenlei-
tung des Landesamtes für Verfassungsschutz oder ihrer 
Vertretung bedarf. Eine einmalige Verlängerung um 
weitere neun Monate ist mit Zustimmung der Behörden-
leitung oder ihrer Vertretung zulässig, wenn die Eignung 
der Person noch nicht hinreichend beurteilt werden kann.
(2) Eine Maßnahme, die 
1.	über sechs Monate hinaus,
2.	gezielt gegen eine bestimmte Person oder
3.	�gezielt in zu privaten Wohnzwecken genutzten Räum-

lichkeiten 
durchgeführt werden soll, ist nur zur Aufklärung einer 
erheblich beobachtungsbedürftigen Bestrebung oder Tä-
tigkeit zulässig. Eine Maßnahme im Sinne des Satzes 1 
Nummer 2, bei der unter Berücksichtigung ihrer voraus-
sichtlichen Dauer und der Umstände der Durchführung 
zu erwarten ist, dass der Kernbereich privater Lebens-
gestaltung in besonderem Maße betroffen wird, ist nur 
zur Aufklärung einer gesteigert beobachtungsbedürfti-
gen Bestrebung oder Tätigkeit zulässig. Vertrauensper-
sonen und Verdeckt arbeitende Bedienstete dürfen eine 
Wohnung im Schutzbereich von Artikel 13 des Grund-
gesetzes mit dem Einverständnis der berechtigten Person 
betreten. Das Einverständnis darf durch Verdeckt arbei-
tende Bedienstete nicht durch ein über die Nutzung ihrer 
Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutritts-
rechts herbeigeführt werden.
(3) Über die Durchführung der Maßnahme entscheidet in 
den Fällen des 
1.	�Absatzes 1 die Behördenleitung des Landesamtes für 

Verfassungsschutz oder ihre Vertretung 
2.	�Absatzes 2 das Gericht, das in längstens jährlichem 

Abstand prüft, ob die Fortsetzung der Maßnahme 
unter Berücksichtigung ihrer Gesamtdauer und der in 
dieser Zeit erlangten Informationen gerechtfertigt ist. 

Angaben zur Identität der eingesetzten Person sind ge-
heim zu halten. In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 
Nummer 2 ist die Maßnahme der Zielperson, in den Fäl-
len des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 3 der Wohnungs-
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2.	�dies für die Erforschung und Bewertung von Bestre-
bungen oder Tätigkeiten nach § 3 Absatz 2 erforder-
lich ist oder

3.	�das Landesamt für Verfassungsschutz nach § 3 Absatz 3 
tätig wird.

(2) Informationen, die nach Absatz 1 gespeicherte An-
gaben belegen, dürfen auch gespeichert werden, wenn in 
ihnen weitere personenbezogene Daten dritter Personen 
enthalten sind. Eine Abfrage von Daten dritter Personen 
mittels automatisierter Verarbeitung ist unzulässig.
(3) Zur Erledigung von Aufgaben nach § 3 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 4 dürfen in automatisierten Dateien nur 
Daten solcher Personen erfasst werden, über die bereits 
Erkenntnisse nach § 3 Absatz 2 vorliegen. Bei der Spei-
cherung in Dateien muss erkennbar sein, welcher der in 
§ 3 Absätze 2 und 3 genannten Personengruppen die be-
troffene Person zuzuordnen ist.
(4) Die nach Absatz 1 Nummer 3 und Absatz 3 gespei-
cherten personenbezogenen Daten dürfen nur für die dort 
genannten Zwecke sowie für Zwecke verwendet werden, 
die für die Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 Absatz 2 
erforderlich sind.
(5) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Spei-
cherungsdauer auf das für seine Aufgabenerfüllung er-
forderliche Maß zu beschränken.
(6) Personenbezogene Daten, die ausschließlich zu Zwe-
cken der Datenschutzkontrolle, der Datensicherung oder 
zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs ei-
ner Datenverarbeitungsanlage gespeichert werden, dür-
fen nur für diese Zwecke und hiermit in Zusammenhang 
stehende Maßnahmen gegenüber Bediensteten genutzt 
werden.
(7) Akten oder Auszüge aus Akten dürfen auch in elek-
tronischer Form geführt werden. Insoweit kommen 
die Regelungen zu personenbezogenen Daten in Ak-
ten in den Absätzen 1, 2, 5 und 6, § 5 Absatz 1 Satz 1,  
§ 16 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 und § 26 Absätze 1 
und 4 zur Anwendung. Eine Abfrage personenbezoge-
ner Daten nach § 16 Absatz 1 Satz 1 mittels automa-
tisierter Verarbeitung ist unzulässig. Der automatisierte 
Abgleich personenbezogener Daten ist unzulässig. Bei 
jeder Abfrage mittels automatisierter Verarbeitung sind 
für Zwecke der Datenschutzkontrolle der Zeitpunkt, die 
Angaben, die die Feststellung der abgefragten Daten 
ermöglichen, sowie Angaben zur Feststellung der oder 
des Abfragenden zu protokollieren. Die protokollierten 
Daten dürfen nur für Zwecke der Datenschutzkontrolle, 
der Datensicherung, zur Sicherstellung eines ordnungs-
gemäßen Betriebs der Datenverarbeitungsanlage sowie 
für hiermit in Zusammenhang stehende Maßnahmen 
gegenüber Bediensteten verwendet werden. Die Proto-
kolldaten sind nach Ablauf von zwei Jahren zu löschen. 
Die Löschung dieser Daten unterbleibt, soweit die Daten 
für Maßnahmen gegenüber Bediensteten nach Satz 2 von 
Bedeutung sein können. In diesem Fall ist die Verarbei-
tung der Daten einzuschränken; sie dürfen nur für diesen 
Zweck verwendet werden.

Satz 4 entscheidet die Behördenleitung des Landesamtes 
für Verfassungsschutz oder ihre Vertretung.
(6) Im Falle eines Absehens von einer Unterbrechung 
nach § 7 Absatz 3 Satz 2 sind die Vertrauenspersonen, 
die Vertrauenspersonen-Führerin oder der Vertrauens-
personen-Führer sowie die Verdeckt arbeitenden Be-
diensteten dazu verpflichtet, vor der Weitergabe der 
Informationen zur Verwertung zu prüfen, ob durch die 
Informationen oder die Art und Weise, in der sie erlangt 
wurden, Erkenntnisse im Sinne des § 7 Absatz 1 oder 2 
berührt sind. Daten nach § 7 Absatz 1 oder 2, die in 
Schrift, Bild, Ton oder auf sonstige Weise festgehalten 
worden sind, dürfen nicht weiterverwendet werden und 
sind unverzüglich zu löschen beziehungsweise zu ver-
nichten. Die Tatsache der Erfassung der Daten sowie die 
Löschung beziehungsweise die Vernichtung des Fest-
gehaltenen sind ausschließlich für Zwecke der Daten-
schutzkontrolle zu dokumentieren. Wurde nichts festge-
halten, so ist der Umstand, dass die Maßnahme in den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung vorgedrungen ist, 
ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle zu 
dokumentieren.
(7) Vor einer Verwendung von Daten in Fällen einer Un-
terbrechung, in Fällen des Absehens von einer Unterbre-
chung sowie bei Zweifeln, ob oder wie lange die Voraus-
setzungen nach § 7 Absatz 1 oder 2 vorliegen, sind sämt-
liche Daten, die in Schrift, Bild, Ton oder auf sonstige 
Weise festgehalten worden sind, unverzüglich der oder 
dem behördlichen Datenschutzbeauftragten vorzulegen. 
Diese oder dieser entscheidet unverzüglich über die Ver-
wendbarkeit oder Löschung der Daten. Erfasste Daten 
nach § 7 Absatz 1 oder 2 dürfen nicht weiterverwendet 
werden und sind durch die oder den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten unverzüglich zu löschen. Die Tatsa-
che der Löschung ist durch die oder den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten ausschließlich für Zwecke der 
Datenschutzkontrolle zu dokumentieren.
(8) Für Bedienstete, die verdeckt Informationen in sozia-
len Netzwerken und sonstigen Kommunikationsplattfor-
men im Internet erheben, gelten Absatz 5 sowie § 9a Ab-
satz 3 des Bundesverfassungsschutzgesetzes vom 20. De-
zember 1990 (BGBl. I S. 2954, 2970), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 332) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung, entsprechend, auch wenn sie nicht unter 
einer auf Dauer angelegten Legende tätig werden. 

Teil 3
Datenverarbeitung und Datenübermittlung

§ 15
Speicherung, Veränderung und Nutzung 

personenbezogener Daten

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann zur Er-
füllung seiner Aufgaben personenbezogene Daten spei-
chern, verändern und nutzen, wenn
1.	�tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen oder Tä-

tigkeiten nach § 3 Absatz 2 vorliegen,
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Person stärker belastende Maßnahme erhoben werden 
können. Die Ersuchen dürfen nur diejenigen personen-
bezogenen Daten enthalten, die für die Erteilung der 
Auskunft unerlässlich sind. Schutzwürdige Interessen 
der betroffenen Person dürfen nur in unvermeidbarem 
Umfang beeinträchtigt werden. Das Landesamt für Ver-
fassungsschutz braucht Ersuchen nicht zu begründen, so-
weit dies dem Schutz der betroffenen Person dient oder 
eine Begründung den Zweck der Maßnahme gefährden 
würde. Die Ersuchen sind aktenkundig zu machen.
(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf Akten 
anderer öffentlicher Stellen und amtliche Register unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 3 und vorbehaltlich 
der in § 21 getroffenen Regelung einsehen, soweit dies
1.	�zur Erfüllung der Aufgaben nach § 3 Absatz 2 oder 3 

oder
2.	�zum Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 

Quellen des Landesamtes für Verfassungsschutz ge-
gen Gefahren für Leib und Leben

erforderlich ist und die sonstige Übermittlung von Infor-
mationen aus den Akten oder den Registern den Zweck 
der Maßnahmen gefährden oder das Persönlichkeitsrecht 
der betroffenen Person unverhältnismäßig beeinträchti-
gen würde. Dazu gehören auch personenbezogene Daten 
und sonstige Informationen aus Strafverfahren wegen ei-
ner Steuerstraftat. Das Landesamt für Verfassungsschutz 
braucht Ersuchen nicht zu begründen, soweit dies dem 
Schutz der betroffenen Person dient oder eine Begrün-
dung den Zweck der Maßnahme gefährden würde. Über 
die Einsichtnahme nach Satz 1 hat das Landesamt für 
Verfassungsschutz einen Nachweis zu führen, aus dem 
der Zweck und die Veranlassung, die ersuchte Behörde 
und die Aktenfundstelle hervorgehen. Die Nachweise 
sind gesondert aufzubewahren, gegen unberechtigten 
Zugriff zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das 
dem Jahr ihrer Erstellung folgt, zu vernichten.
(5) Die Übermittlung personenbezogener Daten und 
sonstiger Informationen, die aufgrund einer Maßnahme 
nach § 100a StPO bekannt geworden sind, ist nach den 
Vorschriften der Absätze 1 und 3 nur zulässig, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass jemand  
eine der in § 3 Absatz 1 G 10 in der am [einfügen: Da-
tum des Inkrafttretens des LVSG] geltenden Fassung ge-
nannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. Auf die 
dem Landesamt für Verfassungsschutz nach Satz 1 über-
mittelten Unterlagen findet § 4 Absätze 1, 5 und 6 G 10 
entsprechende Anwendung.

§ 18
Übermittlung personenbezogener Daten durch 

das Landesamt für Verfassungsschutz 
an inländische öffentliche Stellen

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf perso-
nenbezogene Daten, die es aus allgemein zugänglichen 
Quellen erhoben hat, einer anderen öffentlichen Stelle 
übermitteln, wenn dies zur Erfüllung eigener Aufgaben 
oder von Aufgaben der empfangenden Stelle erforder-
lich ist.

§ 16
Speicherung, Veränderung und Nutzung personen

bezogener Daten von Minderjährigen

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf unter 
den Voraussetzungen des § 15 personenbezogene Daten 
über Minderjährige, die das 14. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, in zu ihrer Person geführten Akten nur 
speichern, verändern und nutzen, wenn tatsächliche An-
haltspunkte dafür bestehen, dass die oder der Minderjäh-
rige eine der in § 3 Absatz 1 G 10 in der am [einfügen: 
Datum des Inkrafttretens des LVSG] geltenden Fassung 
genannten Straftaten plant, begeht oder begangen hat. In 
Dateien ist eine Speicherung von Daten Minderjähriger, 
die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht 
zulässig.
(2) Sind Daten über Minderjährige in Dateien oder in 
Akten, die zu ihrer Person geführt werden, gespeichert, 
ist nach zwei Jahren die Erforderlichkeit der Speiche-
rung zu überprüfen und spätestens nach fünf Jahren die 
Löschung vorzunehmen, es sei denn, dass nach Eintritt der 
Volljährigkeit weitere Erkenntnisse nach § 3 Absatz 2 an-
gefallen sind. Satz 1 gilt nicht, wenn das Landesamt für 
Verfassungsschutz nach § 3 Absatz 3 tätig wird.

§ 17
Übermittlung personenbezogener Daten an 

das Landesamt für Verfassungsschutz

(1) Die Behörden des Landes, die Gemeinden, die Ge-
meindeverbände und die sonstigen der Aufsicht des 
Landes unterstehenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts sowie die Gerichte des Landes, die 
Staatsanwaltschaften und, vorbehaltlich der staatsan-
waltschaftlichen Sachleitungsbefugnis, die Polizeidienst-
stellen übermitteln von sich aus dem Landesamt für Ver-
fassungsschutz die ihnen bekannt gewordenen personen-
bezogenen Daten und sonstigen Informationen, wenn 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass diese 
Informationen zur Wahrnehmung von Aufgaben nach  
§ 3 Absatz 2 erforderlich sind.
(2) Soweit nicht schon bundesrechtlich geregelt, können 
die zuständigen Stellen in den Fällen des § 3 Absatz 3 
das Landesamt für Verfassungsschutz um Auskunft er-
suchen, ob Erkenntnisse über die betroffene Person oder 
über eine Person, die in die Überprüfung mit einbezogen 
werden darf, vorliegen. Dabei dürfen die erforderlichen 
personenbezogenen Daten und sonstigen Informationen 
an das Landesamt für Verfassungsschutz übermittelt 
werden. Im Falle einer Überprüfung nach § 3 Absatz 3 
Satz 1 Nummer 4 ist das Ersuchen über das Innenminis-
terium zu leiten.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann vor-
behaltlich der in § 21 getroffenen Regelung von jeder 
öffentlichen Stelle nach Absatz 1 verlangen, dass sie 
ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
personenbezogenen Daten und sonstigen Informationen 
übermittelt, wenn die Daten und Informationen nicht aus 
allgemein zugänglichen Quellen oder nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand oder nur durch eine die betroffene 
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3.	zur Erstellung von Lagebildern und Fallanalysen. 
(7) § 12 Absatz 4 bleibt unberührt.

§ 19
Übermittlung personenbezogener Daten durch 

das Landesamt für Verfassungsschutz an 
inländische nichtöffentliche Stellen

(1) Für eine Übermittlung personenbezogener Daten, die 
nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben wor-
den sind, an inländische nichtöffentliche Stellen gilt § 18 
Absatz 1 entsprechend.
(2) Eine Übermittlung personenbezogener Daten, die mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln erhoben worden sind, 
an inländische nichtöffentliche Stellen ist unzulässig, es 
sei denn, es bestehen im Einzelfall tatsächliche Anhalts-
punkte, dass dies zum Schutz der Rechtsgüter nach §18 
Absatz 2 Satz 2 erforderlich ist
1.	�zur eigenen Aufklärung einer beobachtungsbedürf-

tigen Bestrebung oder Tätigkeit nach § 3 Absatz 2, 
insbesondere zur Vorbereitung oder Konkretisierung 
eines Auskunftsersuchens,

2.	�zur Abwendung einer zumindest konkretisierten Ge-
fahr für ein Rechtsgut nach § 18 Absatz 2 Satz 2 oder

3.	zur Erreichung einer der folgenden Zwecke:
	 a)	� Schutz lebenswichtiger und verteidigungsrelevan-

ter Einrichtungen und kritischer Infrastrukturen,
	 b)	� Schutz der Sicherheit in der Informationstechnik 

gegen erhebliche Gefährdungen,
	 c)	 Schutz rechtlich gewährleisteter Geheimnisse,
	 d)	� wissenschaftliche Erforschung und Bewertung von 

Bestrebungen und Tätigkeiten nach § 3 Absatz 2,
	 e)	� Schutz konkreter Präventions-, Ausstiegs- oder De-

radikalisierungsprojekte, die finanziell oder organi-
satorisch mit öffentlichen Stellen kooperieren, 

	 f)	� Schutz des Kindeswohls bei der Erbringung von 
Leistungen und Erfüllung der Aufgaben der Kin-
der- und Jugendhilfe,

	 g)	� gesetzliche Erziehungs- und Bildungsziele der 
Schulen und der Einrichtungen der Kindertagesbe-
treuung,

	 h)	� Schutz der zweckgemäßen Verwendung öffentli-
cher Fördermittel oder sonstiger öffentlicher Vor-
teilszuwendungen.

(3) Eine nichtöffentliche Stelle, die personenbezogene 
Daten nach Absatz 2 Nummer 3 erhalten hat, darf die 
Daten für Handlungen, die für die betroffene Person eine 
nachteilige rechtliche Wirkung entfalten oder diese Per-
son in anderer Weise erheblich beeinträchtigen, nur ver-
wenden, wenn dies zur Abwendung einer zumindest 
konkretisierten Gefahr für ein Rechtsgut nach § 18 Ab-
satz 2 Satz 2 erforderlich ist und die Behördenleitung des 
Landesamtes für Verfassungsschutz oder ihre Vertretung 
zustimmt. Bei einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr 
ist die vorherige Zustimmung des Landesamtes für Ver-

(2) Personenbezogene Daten, die mit nachrichtendienst-
lichen Mitteln erhoben wurden, darf das Landesamt für 
Verfassungsschutz nur nach Maßgabe der folgenden Ab-
sätze und nur zum Schutz besonders gewichtiger Rechts-
güter übermitteln. Besonders gewichtige Rechtsgüter sind 
1.	Verfassungsschutzgüter nach § 3 Absatz 1,
2.	�Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder sexuelle 

Selbstbestimmung oder 
3.	�Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhaltung im 

besonderen öffentlichen Interesse geboten ist. 
(3) An Polizeibehörden und sonstige Gefahrenabwehrbe-
hörden ist die Übermittlung nur zulässig, soweit dies zur 
Abwehr einer konkretisierten Gefahr für ein Rechtsgut 
nach Absatz 2 Satz 2 erforderlich ist.
(4) An Strafverfolgungsbehörden ist eine Übermittlung 
nur zur Verfolgung besonders schwerer Straftaten zuläs-
sig, sofern bestimmte Tatsachen den Verdacht begrün-
den, dass jemand als Täterin oder Täter oder Teilnehme-
rin oder Teilnehmer eine besonders schwere Straftat be-
gangen oder in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, 
zu begehen versucht oder eine Straftat vorbereitet hat. 
(5) Die Übermittlung an öffentliche Stellen ist ferner zu-
lässig, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass dies erforderlich ist 
1.	�zur Vorbereitung oder Durchführung einer Maßnahme 

nach § 3 Absatz 1 Satz 1 des Vereinsgesetzes vom  
5. August 1964 (BGBl. I S. 593), das zuletzt durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 30. November 2020 
(BGBl. I S. 2600) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung,

2.	�zur Vorbereitung oder Stellung eines Antrags nach 
Artikel 18 Satz 2 des Grundgesetzes, 

3.	�zur Vorbereitung oder Stellung eines Antrags nach 
Artikel 21 Absatz 4 des Grundgesetzes, 

4.	�zur Durchführung einer gesetzlich vorgesehenen Eig-
nungs- oder Zuverlässigkeitsüberprüfung von Per-
sonen, insbesondere im Rahmen des Vollzugs des 
Waffen-, Jagd- und Sprengstoffrechts, des Atom- und 
Luftsicherheitsrechts, des Bewachungsgewerberechts, 
des Aufenthalts- und Staatsangehörigkeitsrechts, der 
Sicherheitsüberprüfungsgesetze und in Ordensangele-
genheiten oder

5.	�zur Überprüfung der Verfassungstreue von Bewerbe-
rinnen und Bewerbern und Beschäftigten des öffent
lichen Dienstes.

(6) Im Übrigen ist eine Übermittlung an öffentliche Stel-
len zulässig, wenn im Einzelfall tatsächliche Anhalts-
punkte dafür vorliegen, dass dies zur Erfüllung von Auf-
gaben der empfangenden Stelle erforderlich ist, sofern 
eine Verwendung der Daten für operative Befugnisse 
ausgeschlossen ist. Die Übermittlung nach Satz 1 ist ins-
besondere zulässig
1.	im Rahmen der Förderung mit Landesmitteln,
2.	�um Bestrebungen und Tätigkeiten durch Information, 

Aufklärung und Beratung entgegenzuwirken und vor-
zubeugen (Prävention) und
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§ 21
Übermittlungsverbote

(1) Die Übermittlung von Informationen nach den §§ 17 
bis 20 unterbleibt, wenn
1.	�für die übermittelnde Stelle erkennbar ist, dass unter 

Berücksichtigung der Art der Informationen und ihrer 
Erhebung die schutzwürdigen Interessen der betroffe-
nen Person das Allgemeininteresse an der Übermitt-
lung überwiegen,

2.	�überwiegende Sicherheitsinteressen oder überwiegende 
Belange der Strafverfolgung dies erfordern oder

3.	�besondere gesetzliche Übermittlungsregelungen ent-
gegenstehen; die Verpflichtung zur Wahrung gesetz-
licher Geheimhaltungspflichten oder von Berufs- oder 
besonderen Amtsgeheimnissen, die nicht auf gesetz-
lichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

(2) Informationen über Minderjährige vor Vollendung 
des 14. Lebensjahres dürfen nach den Vorschriften die-
ses Gesetzes nicht an ausländische oder über- oder zwi-
schenstaatliche Stellen übermittelt werden.

§ 22
Weiterverarbeitung durch die empfangende Stelle 

(1) Die empfangende Stelle prüft, ob die nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes übermittelten personenbezoge-
nen Daten für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich 
sind. Ergibt die Prüfung, dass sie nicht erforderlich sind, 
hat sie die Unterlagen zu vernichten oder, sofern diese 
elektronisch gespeichert sind, zu löschen. Die Vernich-
tung oder Löschung kann unterbleiben, wenn die Tren-
nung von anderen Informationen, die zur Erfüllung der 
Aufgaben erforderlich sind, nicht oder nur mit unvertret-
barem Aufwand möglich ist; in diesem Fall ist die Ver-
arbeitung der Daten einzuschränken.
(2) Die empfangende Stelle darf die personenbezogenen 
Daten ohne Zustimmung des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie 
ihr übermittelt worden sind. Die empfangende Stelle ist 
auf die Verwendungsbeschränkung hinzuweisen. Eine 
Zweckänderung darf nur mit Zustimmung des Landes-
amtes für Verfassungsschutz erfolgen. Die Zustimmung 
zur Verwendung für Maßnahmen, die unmittelbar mit 
Zwangswirkung vollzogen werden, darf nur erteilt wer-
den, wenn die Voraussetzungen des § 18 Absatz 3, 4 
oder 5 Nummern 1 bis 3 vorliegen.

§ 23
Weitere Verfahrensregelungen

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz protokolliert 
die empfangende Stelle, die Rechtsgrundlage sowie den 
Zeitpunkt der Übermittlung. Die Protokolldaten müssen 
danach auswertbar sein, ob die Übermittlung nach den 
§§ 18, 19 oder 20 erfolgt ist. Das Landesamt für Ver-
fassungsschutz darf Protokolldaten, die ausschließlich zu 
Zwecken der Datenschutzkontrolle gespeichert werden, 

fassungsschutz entbehrlich. Die nichtöffentliche Stelle 
hat das Landesamt für Verfassungsschutz unverzüglich 
über ihre Handlungen und deren Anlass zu unterrichten.
(4) Die empfangende Stelle darf die übermittelten Daten 
nur zu dem Zweck verwenden, zu dem sie ihr übermit-
telt wurden. Die empfangende Stelle ist auf die Ver-
wendungsbeschränkung und darauf hinzuweisen, dass 
das Landesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, 
um Auskunft über die vorgenommene Verwendung der 
Daten zu bitten. Die Übermittlung der personenbezoge-
nen Daten ist der betroffenen Person durch das Landes-
amt für Verfassungsschutz mitzuteilen, sobald eine Ge-
fährdung seiner Aufgabenerfüllung durch die Mitteilung 
nicht mehr zu besorgen ist. Einer Mitteilung bedarf es 
nicht, wenn das Innenministerium feststellt, dass diese 
Voraussetzung auch fünf Jahre nach der erfolgten Über-
mittlung noch nicht eingetreten ist und mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit auch in absehbarer Zu-
kunft nicht eintreten wird.

§ 20
Übermittlung personenbezogener Daten durch das 
Landesamt für Verfassungsschutz in das Ausland 

(1) Für die Übermittlung personenbezogener Daten an 
ausländische öffentliche sowie an über- und zwischen-
staatliche Stellen gilt § 18 entsprechend. Für die Über-
mittlung personenbezogener Daten an nichtöffentliche 
Stellen im Ausland gilt § 19 entsprechend.
(2) Die Übermittlung unterbleibt, wenn für das Landes-
amt für Verfassungsschutz im Einzelfall erkennbar ist, 
dass
1.	�auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland, 

Belange der Länder oder
2.	�überwiegende schutzwürdige Interessen der betroffe-

nen Person entgegenstehen; überwiegende schutzwür-
dige Interessen stehen insbesondere entgegen, wenn 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder sonstige 
elementare Menschenrechte gefährdet würden oder 
Verletzungen von elementaren rechtsstaatlichen 
Grundsätzen drohen.

Bei der Prüfung, ob eine Übermittlung zu unterbleiben 
hat, berücksichtigt das Landesamt für Verfassungsschutz 
insbesondere den bisherigen Umgang der empfangenden 
Stelle mit übermittelten Daten und die Gewährleistung 
eines zum Schutz der Menschenrechte angemessenen 
Datenschutzes. 
(3) Die empfangende Stelle ist darauf hinzuweisen, dass 
die übermittelten Daten nur zu dem Zweck verwendet 
werden dürfen, zu dem sie ihr übermittelt wurden und 
das Landesamt für Verfassungsschutz sich vorbehält, 
um Auskunft über die vorgenommene Verwendung der 
Daten zu bitten.
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2.	�durch die Auskunftserteilung Quellen gefährdet sein 
können oder die Ausforschung des Erkenntnisstandes 
oder der Arbeitsweise des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz zu befürchten ist,

3.	�die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder 
sonst dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nach-
teile bereiten würde oder

4.	�die Daten oder die Tatsache der Speicherung nach 
einer Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbe-
sondere wegen der überwiegenden berechtigten Inte-
ressen einer dritten Person, geheim gehalten werden 
müssen.

Die Entscheidung trifft die Behördenleitung des Landes-
amtes für Verfassungsschutz oder eine von ihr besonders 
beauftragte Person.
(3) Sofern die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 
nicht vorliegen, kann das Landesamt für Verfassungs-
schutz der betroffenen Person über zu ihrer Person ge-
speicherte Daten auf Antrag unentgeltlich Auskunft er-
teilen. Die Auskunftserteilung kann auf Antrag von Ab-
satz 1 Satz 2 nicht erfasste Daten aus Akten beinhalten. 
Sofern die betroffene Person darlegt, dass die Kenntnis 
von Daten nach Absatz 1 Satz 3 zur Vermeidung ge-
wichtiger Nachteile erforderlich ist, kann die Auskunfts-
erteilung die Herkunft der Daten und die empfangenden 
Stellen von Übermittlungen beinhalten. Die Auskunfts-
erteilung nach den Sätzen 1 und 2 soll unterbleiben, 
wenn diese mit unverhältnismäßigem Verwaltungsauf-
wand verbunden ist; ein solcher ist zu begründen. Ab-
satz 2 bleibt unberührt. Bei der Abwägungsentscheidung 
nach den Sätzen 1 und 2 sind insbesondere die Wertun-
gen des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 Alternative 2, im 
Falle des Satzes 3 ferner die des Absatzes 2 Satz 1 Num-
mer 4 besonders zu berücksichtigen.
(4) Die Ablehnung der Auskunftserteilung bedarf kei-
ner Begründung, soweit dadurch der Zweck der Aus-
kunftsverweigerung gefährdet würde. Die Gründe der 
Auskunftsverweigerung sind aktenkundig zu machen. 
Wird die Auskunftserteilung abgelehnt, ist die betrof
fene Person auf die Rechtsgrundlage für das Fehlen der 
Begründung und darauf hinzuweisen, dass sie sich an 
die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden 
kann. Wendet sich die betroffene Person an die Landes-
beauftragte oder den Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit, ist die Auskunft 
auf ihr oder sein Verlangen dieser oder diesem zu er-
teilen, soweit nicht das Innenministerium im Einzelfall 
feststellt, dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder 
eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung der oder 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit an die betroffene Person darf keine 
Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand des Landesamtes 
für Verfassungsschutz zulassen, sofern dieses nicht einer 
weitergehenden Auskunft zustimmt.

nur für diesen Zweck verarbeiten. Sie sind nach Ab-
schluss der Kontrolle nach § 39 oder spätestens nach drei 
Jahren zu löschen. 
(2) Sind mit personenbezogenen Daten, die übermittelt 
werden dürfen, weitere Daten der betroffenen Person 
oder einer dritten Person so verbunden, dass eine Tren-
nung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
möglich ist, ist die Übermittlung auch dieser Daten zu-
lässig, soweit nicht berechtigte Interessen der betroffe-
nen Person oder einer dritten Person an der Geheimhal-
tung offensichtlich überwiegen. Die empfangende Stelle 
darf diese Daten nicht nutzen.

§ 24
Unterrichtung der Öffentlichkeit

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz unterrichtet 
die Öffentlichkeit anlassbezogen im Einzelfall über Be-
strebungen und Tätigkeiten nach § 3 Absatz 2 soweit 
hinreichende gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte 
hierfür vorliegen. Das Landesamt für Verfassungsschutz 
tritt solchen Bestrebungen und Tätigkeiten auch durch 
Angebote zur Information entgegen. 
(2) Das Innenministerium und das Landesamt für Ver-
fassungsschutz unterrichten die Öffentlichkeit über Be-
strebungen und Tätigkeiten nach § 3 Absatz 2 soweit 
hinreichende gewichtige tatsächliche Anhaltspunkte 
hierfür vorliegen, mindestens einmal jährlich in einem 
zusammenfassenden Bericht insbesondere zu aktuellen 
Entwicklungen.
(3) Bei der Unterrichtung nach Absatz 1 Satz 1 und Ab-
satz 2 sowie den Angeboten zur Information nach Ab-
satz 1 Satz 2 dürfen auch personenbezogene Daten be-
kanntgegeben werden, wenn die Bekanntgabe für das 
Verständnis des Zusammenhangs oder der Darstellung 
von Organisationen oder unorganisierten Gruppierungen 
erforderlich ist und die Informationsinteressen der All-
gemeinheit das schutzwürdige Interesse der betroffenen 
Person überwiegen.

§ 25
Auskunft an die betroffene Person

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz erteilt der be-
troffenen Person über zu ihrer Person gespeicherte Daten 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft, soweit sie hierzu 
auf einen konkreten Sachverhalt hinweist und ein be-
sonderes Interesse an einer Auskunft darlegt. Die Aus-
kunft aus Akten umfasst alle personenbezogenen Daten, 
die über eine Speicherung in gemeinsamen Dateien im 
automatisierten Verfahren auffindbar sind. Das Landes-
amt für Verfassungsschutz ist nicht verpflichtet, über die 
Herkunft der Daten und die empfangenden Stellen von 
Übermittlungen Auskunft zu erteilen.
(2) Die Auskunftserteilung unterbleibt, soweit
1.	�eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung durch die 

Auskunftserteilung zu besorgen ist,
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satz 1 des Landesarchivgesetzes vom 22. Juli 2025 (GBl. 
2025 Nr. 70) in der jeweils geltenden Fassung bleibt 
unberührt.

§ 27
Verfahrensverzeichnis

(1) Die oder der behördliche Datenschutzbeauftragte 
führt ein Verzeichnis der automatisierten Verfahren, mit 
denen das Landesamt für Verfassungsschutz personen-
bezogene Daten verarbeitet (Verfahrensverzeichnis). 
Satz 1 gilt auch für Verfahren, mit denen ein Auftrags-
verarbeiter im Auftrag des Landesamtes für Verfassungs-
schutz personenbezogene Daten verarbeitet. Der oder 
dem behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die in 
Absatz 2 genannten Angaben vor Einsatz eines automa-
tisierten Verfahrens sowie wesentliche Änderungen und 
die Beendigung eines automatisierten Verfahrens mitzu-
teilen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Verfahren, die 
allgemeinen Verwaltungszwecken dienen, insbesondere 
Verfahren der Textverarbeitung.
(2) In das Verfahrensverzeichnis sind einzutragen:
1.	die verantwortliche Organisationseinheit,
2.	die Bezeichnung des Verfahrens,
3.	�die Zweckbestimmung und die Rechtsgrundlage der 

Verarbeitung,
4.	�der betroffene Personenkreis und die Art der gespei-

cherten Daten,
5.	�die empfangenden Stellen der Daten und die jewei-

ligen Datenarten, wenn vorgesehen ist, die Daten zu 
übermitteln, innerhalb des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz für einen weiteren Zweck zu nutzen oder 
im Auftrag verarbeiten zu lassen,

6.	�die Fristen für die Einschränkung der Verarbeitung 
und Löschung der Daten sowie deren Prüfung,

7.	die zugriffsberechtigten Personen,
8.	�eine allgemeine Beschreibung der eingesetzten Hard-

ware, der Vernetzung und der Software sowie
9.	�die erforderlichen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen.
(3) Ein automatisiertes Verfahren zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, das insbesondere aufgrund der 
Art oder der Zweckbestimmung der Verarbeitung mit 
besonderen Gefahren für das Persönlichkeitsrecht ver-
bunden sein kann, darf das Landesamt für Verfassungs-
schutz erst einsetzen oder wesentlich ändern, wenn  
sichergestellt ist, dass diese Gefahren nicht bestehen 
oder durch technische oder organisatorische Maßnah-
men verhindert werden. Satz 1 gilt auch für den Auf-
tragsverarbeiter, der im Auftrag des Landesamtes für 
Verfassungsschutz personenbezogene Daten verarbeitet. 
Die verantwortliche Organisationseinheit hat die be-
hördliche Datenschutzbeauftragte oder den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten an der Durchführung der Un-
tersuchung nach Satz 1 zu beteiligen. Das Ergebnis der 
Untersuchung und dessen Begründung sind aktenkundig 

§ 26
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 

Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die in 
Akten oder Dateien gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind; in Akten 
ist dies zu vermerken. Wird die Richtigkeit der Daten 
von der betroffenen Person bestritten, so ist dies in der 
Akte zu vermerken oder auf sonstige Weise festzuhalten. 
Erweisen sich personenbezogene Daten, nachdem sie 
durch das Landesamt für Verfassungsschutz übermittelt 
worden sind, als unvollständig oder unrichtig, sind sie 
unverzüglich gegenüber der empfangenden Stelle zu be-
richtigen oder zu ergänzen, es sei denn, dass dies für die 
Beurteilung eines Sachverhaltes ohne Bedeutung ist.
(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die in 
Dateien gespeicherten personenbezogenen Daten zu lö-
schen, wenn ihre Speicherung unzulässig war oder ihre 
Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforder-
lich ist. Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der 
Annahme besteht, dass durch sie schutzwürdige Belange 
der betroffenen Person beeinträchtigt würden. In diesem 
Fall ist die Verarbeitung einzuschränken. Die Daten dür-
fen nur noch mit Einwilligung der betroffenen Person 
übermittelt werden.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz prüft bei der 
Einzelfallbearbeitung und nach festgesetzten Fristen, 
spätestens nach fünf Jahren, ob in Dateien gespeicherte 
personenbezogene Daten zu berichtigen oder zu löschen 
sind. Gespeicherte personenbezogene Daten über Be-
strebungen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1, die 
ihre Ziele durch Gewalt oder darauf gerichtete Vorbe-
reitungshandlungen verfolgen, sowie über Bestrebun-
gen nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummern 3 oder 4 sind 
spätestens nach fünfzehn Jahren, im Übrigen spätestens 
nach zehn Jahren zu löschen, es sei denn, die Behör-
denleitung des Landesamtes für Verfassungsschutz oder 
ihre Vertretung stellt im Einzelfall fest, dass die weitere 
Speicherung zur Aufgabenerfüllung oder aus den in Ab-
satz 2 Satz 2 genannten Gründen erforderlich ist. § 16 
Absatz 2 bleibt unberührt. Der Lauf der Frist nach Satz 1 
oder 2 beginnt mit der letzten gespeicherten relevanten 
Information.
(4) Das Landesamt für Verfassungsschutz hat die Verar-
beitung von in Akten gespeicherten personenbezogenen 
Daten einzuschränken, wenn es im Einzelfall feststellt, 
dass die Speicherung unzulässig war. Dasselbe gilt, 
wenn es im Einzelfall feststellt, dass ohne die Einschrän-
kung der Verarbeitung schutzwürdige Interessen der be-
troffenen Person beeinträchtigt würden und die Daten für 
seine künftige Aufgabenerfüllung voraussichtlich nicht 
mehr erforderlich sind. Daten, deren Verarbeitung ein-
geschränkt worden ist, sind mit einem entsprechenden 
Vermerk zu versehen; sie dürfen nicht mehr genutzt oder 
übermittelt werden. Die Einschränkung der Verarbeitung 
kann wieder aufgehoben werden, wenn ihre Voraus-
setzungen nachträglich entfallen sind. Akten, in denen 
personenbezogene Daten gespeichert sind, sind zu ver-
nichten, wenn die gesamte Akte zur Aufgabenerfüllung 
nicht mehr benötigt wird. Die Verpflichtung nach § 4 Ab-
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(4) Das Parlamentarische Kontrollgremium übt seine Tä-
tigkeit auch über das Ende einer Wahlperiode des Land-
tags hinaus so lange aus, bis der nachfolgende Landtag 
nach § 29 entschieden hat.

§ 31
Pflicht der Landesregierung zur Unterrichtung

(1) Das Innenministerium unterrichtet das Parlamentari-
sche Kontrollgremium über die allgemeine Tätigkeit des 
Landesamtes für Verfassungsschutz und über Vorgänge 
von besonderer Bedeutung. Auf Verlangen des Parlamen-
tarischen Kontrollgremiums hat die Landesregierung zu 
einem konkreten Thema aus dem Aufgabenbereich des 
Landesamtes für Verfassungsschutz zu berichten. Gegen-
stand der Berichterstattung ist zudem der jährliche Be-
richt des Innenministeriums nach Veröffentlichung des 
Verfassungsschutzberichts nach § 24 Absatz 2 über die 
darin dargestellte Tätigkeit des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz.
(2) Das Innenministerium unterrichtet das Parlamentari-
sche Kontrollgremium 
1.	im Abstand von höchstens sechs Monaten über 
	 a)	� Auskunftsersuchen nach § 9, insbesondere zu An-

lass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten und
	 b)	� die Durchführung des Artikel 10-Gesetzes nach 

Maßgabe des § 2 Absatz 1 AG G10; 
2.	in jährlichem Abstand zu Maßnahmen nach § 12.
§ 2 Absätze 2 und 3 AG G10 bleiben unberührt.
(3) Das Innenministerium unterrichtet das Parlamentari-
sche Kontrollgremium des Bundes jährlich über die nach 
den § 9 Absätze 1 bis 3 durchgeführten Maßnahmen; da-
bei ist insbesondere ein Überblick über Anlass, Umfang, 
Dauer, Ergebnis und Kosten der im Berichtszeitraum 
durchgeführten Maßnahmen zu geben.

§ 32
Befugnisse des Parlamentarischen Kontrollgremiums

(1) Das Parlamentarische Kontrollgremium kann von der 
Landesregierung verlangen,
1.	�im Rahmen der Unterrichtung der Landesregierung 

Einsicht in Akten und Dateien des Landesamtes für 
Verfassungsschutz zu erhalten,

2.	�im Rahmen der Unterrichtung der Landesregierung 
Einsicht in Akten und Dateien der Landesregierung zu 
erhalten, die die Tätigkeit des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz betreffen, und

3.	�Zutritt zu den Dienststellen des Landesamtes für Ver-
fassungsschutz zu erhalten.

(2) Das Parlamentarische Kontrollgremium kann nach 
Unterrichtung der Landesregierung
1.	�Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes für 

Verfassungsschutz,

zu machen und der oder dem behördlichen Datenschutz-
beauftragten zuzuleiten.

Teil 4
Kontrolle des Verfassungsschutzes

Abschnitt 1 
Parlamentarische Kontrolle

§ 28
Parlamentarisches Kontrollgremium – Kontrollrahmen

(1) Die Landesregierung unterliegt hinsichtlich der Tä-
tigkeit des Landesamtes für Verfassungsschutz der Kon
trolle durch das Parlamentarische Kontrollgremium. 
Dies umfasst auch die Kontrolle nach § 31 Absatz 2 so-
wie nach § 2 Absatz 1 AG G10.
(2) Die Rechte des Landtags und seiner Ausschüsse so-
wie der Kommission nach dem Ausführungsgesetz zum 
Artikel 10-Gesetz bleiben unberührt.

§ 29
Mitgliedschaft

(1) Der Landtag wählt zu Beginn jeder neuen Wahlpe-
riode aus seiner Mitte die Mitglieder des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums. Er bestimmt die Zahl der Mit-
glieder, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums. Gewählt ist, wer 
die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder des Landtags 
auf sich vereint. In gleicher Weise wird für jedes Mit-
glied ein stellvertretendes Mitglied gewählt.
(2) Scheidet ein Mitglied aus dem Landtag oder seiner 
Fraktion aus oder wird es Mitglied der Landesregierung, 
so verliert es seine Mitgliedschaft im Parlamentarischen 
Kontrollgremium. § 30 Absatz 4 bleibt unberührt. Für 
dieses Mitglied ist unverzüglich ein neues Mitglied zu 
wählen. Das Gleiche gilt, wenn ein Mitglied aus dem 
Parlamentarischen Kontrollgremium ausscheidet. Für 
stellvertretende Mitglieder gelten die Sätze 1 bis 3 ent-
sprechend.

§ 30
Zusammentritt

(1) Das Parlamentarische Kontrollgremium tritt min-
destens einmal im Vierteljahr zusammen. Es gibt sich 
eine Geschäftsordnung und wählt eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden.
(2) Jedes Mitglied kann die Einberufung und die Unter-
richtung des Parlamentarischen Kontrollgremiums ver-
langen.
(3) Beschlüsse des Parlamentarischen Kontrollgremiums 
bedürfen der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder.
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(2) Das Parlamentarische Kontrollgremium kann mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder entschei-
den, dass dem Landtag ein Bericht in Textform zu den 
Untersuchungen erstattet wird. Der Bericht hat den Gang 
des Verfahrens, die ermittelten Tatsachen und das Er-
gebnis der Untersuchungen wiederzugeben. § 36 gilt ent-
sprechend.
(3) Der Bericht darf auch personenbezogene Daten ent-
halten, soweit dies für eine nachvollziehbare Darstellung 
der Untersuchung und des Ergebnisses erforderlich ist 
und die betroffenen Personen entweder in die Veröffent-
lichung eingewilligt haben oder das öffentliche Interesse 
an der Bekanntgabe gegenüber den Belangen der betrof-
fenen Personen überwiegt.

§ 35
Eingaben

(1) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesamtes 
für Verfassungsschutz ist es gestattet, sich in dienst
lichen Angelegenheiten, jedoch nicht im eigenen oder 
im Interesse anderer Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
dieser Behörde, ohne Einhaltung des Dienstwegs unmit-
telbar an das Parlamentarische Kontrollgremium zu wen-
den. Das Parlamentarische Kontrollgremium übermittelt 
die Eingaben der Landesregierung zur Stellungnahme.
(2) An den Landtag gerichtete Eingaben von Bürgerin-
nen oder Bürgern über ein sie betreffendes Verhalten des 
Landesamtes für Verfassungsschutz sind dem Parlamen-
tarischen Kontrollgremium zur Kenntnis zu geben.

§ 36
Geheime Beratungen, Öffentliche Sitzung, 

Bewertungen, Sondervoten

(1) Die Beratungen des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums sind geheim. Die Mitglieder des Gremiums sind 
zur Geheimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die 
ihnen bei ihrer Tätigkeit im Parlamentarischen Kontroll-
gremium bekannt geworden sind. Dies gilt auch für die 
Zeit nach ihrem Ausscheiden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Bewertungen bestimmter Vor-
gänge, wenn eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mit-
glieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums ihre 
vorherige Zustimmung erteilt hat. In diesem Fall ist es 
jedem einzelnen Mitglied des Gremiums erlaubt, eine ab-
weichende Bewertung (Sondervotum) zu veröffentlichen. 
(3) Das Gremium tagt mindestens einmal im Jahr auch 
öffentlich. Einzelheiten hierzu regelt das Parlamentari-
sche Kontrollgremium in seiner Geschäftsordnung. 
(4) Soweit für die Bewertung des Gremiums oder die 
Abgabe von Sondervoten eine Sachverhaltsdarstellung 
erforderlich ist, sind die Belange des Geheimschutzes zu 
beachten.

2.	�für die Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungs-
schutz zuständige Mitglieder der Landesregierung und

3.	�mit der Tätigkeit des Landesamtes für Verfassungs-
schutz befasste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Mitgliedern der Landesregierung

befragen oder von ihnen Auskünfte in Textform einho-
len; die zu befragenden Personen sind verpflichtet, voll-
ständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
(3) Die Landesregierung hat dem Verlangen des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums unverzüglich zu ent-
sprechen.
(4) Auf Antrag eines Mitglieds des Parlamentarischen 
Kontrollgremiums ist der oder dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Gele-
genheit zur Stellungnahme in Fragen des Datenschutzes 
zu geben.
(5) Das Parlamentarische Kontrollgremium kann sich 
mit den Parlamentarischen Kontrollgremien der anderen 
Länder und des Bundes unter Wahrung der jeweils gel-
tenden Geheimhaltungsvorschriften über ihre Kontroll-
tätigkeit austauschen. 

§ 33
Umfang der Unterrichtungspflicht, 
Verweigerung der Unterrichtung

(1) Die Verpflichtung der Landesregierung nach den 
§§ 31 und 32 erstreckt sich nur auf Informationen und 
Gegenstände, die der Verfügungsberechtigung des Lan-
desamtes für Verfassungsschutz unterliegen. § 22 des 
Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes bleibt unberührt.
(2) Soweit dies aus zwingenden Gründen des Schutzes 
des Nachrichtenzugangs oder der Arbeitsweise des Lan-
desamtes für Verfassungsschutz oder aus Gründen des 
Schutzes von Persönlichkeitsrechten dritter Personen 
notwendig ist oder wenn der Kernbereich der exekutiven 
Eigenverantwortung betroffen ist, kann die Landesregie-
rung sowohl die Unterrichtung nach § 31 als auch die 
Erfüllung von Verlangen nach § 32 Absätze 1 und 2 ver-
weigern sowie den in § 32 Absatz 2 genannten Personen 
die Erteilung der Auskunft untersagen. Macht die Lan-
desregierung von diesen Rechten Gebrauch, hat sie dies 
dem Parlamentarischen Kontrollgremium gegenüber zu 
begründen. Die Entscheidung der Landesregierung kann 
im Verwaltungsrechtsweg angefochten werden.

§ 34
Beauftragung einer oder eines Sachverständigen

(1) Das Parlamentarische Kontrollgremium kann mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder nach An-
hörung der Landesregierung im Einzelfall eine Sachver-
ständige oder einen Sachverständigen beauftragen, zur 
Wahrnehmung seiner Kontrollaufgaben Untersuchungen 
durchzuführen. Die oder der Sachverständige hat dem 
Parlamentarischen Kontrollgremium über das Ergebnis 
seiner Untersuchungen zu berichten. Die §§ 32, 33, 36 
Absatz 1 und § 37 Absatz 1 Satz 2 gelten entsprechend.
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le besonders beauftragten Person. § 26 Absatz 1 Satz 2 
LDSG findet für das Landesamt für Verfassungsschutz 
keine Anwendung, soweit das Innenministerium im Ein-
zelfall feststellt, dass die Auskunft oder Einsicht die Si-
cherheit des Bundes oder eines Landes gefährden würde.
(3) Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten ohne Beschrän-
kung für die Erfüllung der Aufgaben nach § 3. Sie gelten 
entsprechend für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch andere Stellen, wenn diese der Erfüllung 
der Aufgaben des Landesamtes für Verfassungsschutz 
nach § 3 dient.

Abschnitt 3 
Gerichtliche Kontrolle

§ 40
Zuständigkeit

Zuständig für richterliche Entscheidungen nach diesem 
Gesetz ist das Amtsgericht Stuttgart. Über Beschwerden 
entscheidet das in § 120 Absatz 4 Satz 2 des Gerichts-
verfassungsgesetzes in der Fassung vom 9. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438, 
S. 66) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung, bezeichnete Gericht.

§ 41
Verfahren

(1) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 
vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. April 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 109, S. 4) geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, entsprechend, mit Aus-
nahme der § 23 Absatz 2, § 34 Absatz 1, § 40 Absatz 1 
und § 41 Absatz 1 FamFG. Die Beschwerde hat keine 
aufschiebende Wirkung. Die Rechtsbeschwerde ist aus-
geschlossen. Das Landesamt für Verfassungsschutz ist 
nicht zur Vorlage von Urkunden oder Akten, zur Über-
mittlung elektronischer Dokumente oder zu Auskünften 
verpflichtet, wenn das Bekanntwerden des Inhalts dieser 
Urkunden, Akten, elektronischen Dokumente oder Aus-
künfte dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nach-
teile bereiten würde oder wenn die Vorgänge nach einem 
Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden 
müssen.
(2) Im Antrag sind anzugeben:
1.	�bei gezielt gegen bestimmte Personen gerichteten 

Maßnahmen die Person, gegen die sich die Maßnahme 
richtet, soweit möglich, mit Name und Anschrift,

2.	�bei Maßnahmen nach § 12 Absatz 1 die zu über
wachende Wohnung oder die zu überwachenden 
Wohnräume,

3.	Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

§ 37
Unterstützung der Mitglieder durch eigene 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) Die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgre-
miums haben das Recht, zur Unterstützung ihrer Arbeit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Fraktion nach 
Anhörung der Landesregierung mit Zustimmung des 
Parlamentarischen Kontrollgremiums zu benennen. Vo-
raussetzung für diese Tätigkeit ist die Ermächtigung zum 
Zugang zu Verschlusssachen und die förmliche Ver-
pflichtung zur Geheimhaltung.
(2) Die benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
befugt, die vom Gremium beigezogenen Akten und Da-
teien einzusehen und die Beratungsgegenstände des Par-
lamentarischen Kontrollgremiums mit den Mitgliedern 
des Gremiums zu erörtern. Sie haben Zutritt zu den Sit-
zungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums. § 36 
Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 38
Berichterstattung

Das Parlamentarische Kontrollgremium erstattet dem 
Landtag in der Mitte und am Ende jeder Wahlperiode Be-
richt über seine Kontrolltätigkeit. Dabei sind die Grund-
sätze des § 36 Absatz 1 zu beachten.

Abschnitt 2 
Datenschutzrechtliche Kontrolle

§ 39
Unabhängige Datenschutzkontrolle

(1) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit kontrolliert beim Landes-
amt für Verfassungsschutz die Einhaltung der Vor-
schriften über den Datenschutz mindestens alle zwei 
Jahre. Soweit die Einhaltung von Vorschriften der Kon-
trolle durch die Kommission nach dem Ausführungs-
gesetz zum Artikel 10-Gesetz unterliegt, unterliegt sie 
nicht der Kontrolle durch die Landesbeauftragte oder 
den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit, es sei denn, die Kommission ersucht 
die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit nach dem 
Ausführungsgesetz zum Artikel 10-Gesetz, die Ein-
haltung der Vorschriften über den Datenschutz bei be-
stimmten Vorgängen oder in bestimmten Bereichen zu 
kontrollieren und ausschließlich ihr darüber zu berichten.
(2) Die Pflicht zur Unterstützung nach § 26 Absatz 1 des 
Landesdatenschutzgesetzes (LDSG) vom 12. Juni 2018 
(GBl. S. 173), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025 Nr. 80) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, besteht nur gegen-
über der oder dem Landesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit selbst und dem von 
ihr oder ihm oder von der leitenden Beamtin beziehungs-
weise dem leitenden Beamten ihrer oder seiner Dienststel-
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(3) Eine Kontrolle nach Absatz 2 Nummer 1 ist die ober-
flächliche Suche nach Gegenständen an Personen, an 
oder in Taschen, mitgeführten Gegenständen und Fahr-
zeugen sowie in Räumen, auch unter Einsatz technischer 
Mittel, insbesondere an Ein- und Ausgängen, ohne dass 
ein Körperkontakt mit der betroffenen Person stattfin-
det. Eine Durchsuchung nach Absatz 2 Nummer 2 ist die 
zielgerichtete und planmäßige Suche, auch unter Einsatz 
technischer Mittel,
1.	am äußeren Körper der betroffenen Person,
2.	in Kleidung und Taschen der betroffenen Person,
3.	�an und in Fahrzeugen der betroffenen Person, ein-

schließlich der dort befindlichen Gegenstände,
4.	�in Räumen einschließlich der dort befindlichen Ge-

genstände oder
5.	�in sonstigen Gegenständen der betroffenen Person, die 

zur unbefugten Verbringung von amtlichen Informa-
tionen geeignet sind.

(4) Gegenstände, die sich im Eigensicherungsbereich 
befinden, kann das Landesamt für Verfassungsschutz  
sicherstellen und untersuchen, wenn 
1.	�tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie 

für eine sicherheitsgefährdende oder geheimdienst
liche Tätigkeit verwendet werden oder mit solchen 
Tätigkeiten gewonnen worden sind, oder

2.	�diese keiner bestimmten Person zuzuordnen sind und 
die Sicherstellung und Untersuchung zum Schutz vor 
einer sicherheitsgefährdenden oder geheimdienstli-
chen Tätigkeit erforderlich ist.

(5) Personen, die sich im Eigensicherungsbereich 
aufhalten, sind verpflichtet, an Maßnahmen nach den 
Absätzen 2 und 4 mitzuwirken. Entziehen sich Perso-
nen Maßnahmen nach den Absätzen 2 und 4 im Eigen
sicherungsbereich, kann das Landesamt für Verfassungs-
schutz die Maßnahmen auch noch in unmittelbarer Nähe 
des Eigensicherungsbereichs vornehmen.
(6) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann eine 
nach § 21h Absatz 3 Nummer 4 der Luftverkehrs-Ord-
nung vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), die zu-
letzt durch Artikel 31 der Verordnung vom 11. Dezem-
ber 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 411, S. 15) geändert worden 
ist, in der jeweils geltenden Fassung, unzulässige Benut-
zung des Luftraums seines Eigensicherungsbereichs mit-
tels unbemannter Fluggeräte durch geeignete technische 
Mittel gegen das unbemannte Fluggerät, dessen Steue-
rungseinheit oder Steuerungsverbindung aufklären und 
abwehren.

§ 43 
Durchführung der Maßnahmen zur Eigensicherung

(1) Bei der Durchführung der Maßnahmen zur Eigen
sicherung hat das Landesamt für Verfassungsschutz 
unter mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen 
diejenigen zu treffen, die die Einzelne beziehungsweise 
den Einzelnen am wenigsten beeinträchtigen. Eine Maß-

4.	�der Sachverhalt mit allen beurteilungsrelevanten Tat-
sachen sowie

5.	eine hinreichend substantiierte Begründung.
Der Antrag kann dem Gericht auch in Papierform über-
mittelt werden.
(3) Das Gericht prüft, ob die beantragte Maßnahme den 
gesetzlichen Voraussetzungen entspricht. § 37 Absatz 2 
FamFG findet keine Anwendung. Die Anordnung ergeht 
schriftlich gegenüber der beantragenden Stelle. In der 
Anordnung sind anzugeben:
1.	�bei gezielt gegen bestimmte Personen gerichteten 

Maßnahmen die Person, gegen die sich die Maßnahme 
richtet, soweit möglich, mit Name und Anschrift,

2.	�bei Maßnahmen nach § 12 Absatz 1 die zu über
wachende Wohnung oder die zu überwachenden Wohn-
räume,

3.	Art, Umfang und Dauer der Maßnahme sowie
4.	die wesentlichen Gründe.
(4) Bei Maßnahmen nach § 14 gelten die Absätze 2 und 3 
mit der Maßgabe, dass Gegenstand von Antrag und An-
ordnung der Einsatz der verdeckten Mittel zur Aufklä-
rung einer bestimmten nachrichtendienstlich beobach-
tungsbedürftigen Bestrebung oder Tätigkeit ist, ohne da-
bei konkrete Vertrauenspersonen oder Verdeckt arbei-
tende Bedienstete zu benennen.
(5) Bei Gefahr im Verzug kann die Behördenleitung des 
Landesamtes für Verfassungsschutz oder ihre Vertretung 
die Anordnung treffen; diese Anordnung bedarf der Be-
stätigung durch das Gericht. Die Entscheidung des Ge-
richts ist unverzüglich herbeizuführen.

Teil 5
Behördliche Eigensicherung

§ 42
Besondere Maßnahmen zur Eigensicherung

(1) Die Eigensicherung dient dem Schutz der Beschäftig-
ten, Einrichtungen, Gegenstände, Quellen und amtlichen 
Informationen des Landesamtes für Verfassungsschutz 
gegen sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche 
Tätigkeiten. Das Landesamt für Verfassungsschutz hat 
hierzu besondere Befugnisse nach Maßgabe der folgen-
den Absätze.
(2) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann Räume 
innerhalb seiner Dienststellen und Personen, die seine 
Dienststellen, Grundstücke und sonstigen Einrichtungen 
(Eigensicherungsbereich) betreten oder sich dort aufhal-
ten sowie von diesen Personen mitgeführte Taschen und 
sonstige Gegenstände und von diesen Personen genutzte 
Fahrzeuge 
1.	verdachtsunabhängig kontrollieren,
2.	�durchsuchen, wenn tatsächliche Anhaltspunkte für 

sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätig-
keiten vorliegen.
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1.	�Art und Beschreibung der Maßnahme nach § 42 Ab-
satz 2 Nummer 2 und Absatz 4,

2.	�die betroffene Person mit Ausnahme von § 42 Absatz 4 
Nummer 2,

3.	Anlass der Maßnahme sowie
4.	Begründung der Maßnahme.
(2) Ist eine Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 auf Grund 
besonderer Eilbedürftigkeit nicht rechtzeitig zu erlangen, 
kann die Maßnahme auch ohne vorherige Anordnung 
durchgeführt werden, wenn ansonsten der Zweck der 
Maßnahme vereitelt oder wesentlich erschwert würde. 
Bei Geräten der Informations- und Kommunikations-
technik darf in diesem Fall lediglich das Gerät sicher-
gestellt werden. Die Anordnung ist unverzüglich nach-
zuholen. Wird die Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 nicht 
nachgeholt, so hat das Landesamt für Verfassungsschutz 
unverzüglich bereits erhobene Daten zu löschen und  
sichergestellte Gegenstände an die betroffene Person  
herauszugeben.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz kann zur 
Durchsetzung von Maßnahmen gegenüber Personen, die 
nach § 42 Absatz 5 mitwirkungspflichtig sind, folgende 
Zwangsmittel anwenden: 
1.	�unmittelbare Einwirkung auf die betroffene Person 

oder Gegenstände (körperliche Gewalt) oder Hilfs-
mittel der körperlichen Gewalt; eine Fesselung der 
betroffenen Person ist nur dann zulässig, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass sie die mit der 
Durchsetzung der Maßnahme beauftragten Personen 
oder Dritte angreifen, Widerstand leisten oder sich der 
Kontrolle entziehen wird,

2.	�unmittelbare Einwirkung auf Gegenstände mittels 
körperlicher Gewalt oder durch Hilfsmittel der kör-
perlichen Gewalt.

Dies gilt nicht für Kontrollen nach § 42 Absatz 3 Satz 1 
an Eingängen. § 6 Absatz 2 und § 18 Absatz 2 des Ver-
waltungs-Vollstreckungsgesetzes (VwVG) vom 27. April 
1953 (BGBl. I S. 157), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, sind 
entsprechend anzuwenden. 
(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnah-
men nach § 42 haben keine aufschiebende Wirkung.
(5) Die Durchführung der Maßnahmen nach § 42, die 
im Rahmen der Maßnahmen erhobenen Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten und die Anord-
nung nach Absatz 1 sind durch das Landesamt für Ver-
fassungsschutz zu dokumentieren.

§ 45
Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

aus Maßnahmen zur Eigensicherung

(1) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf die im 
Rahmen der Maßnahmen nach § 42 für die Eigensiche-
rung erforderlichen Informationen einschließlich perso-

nahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem 
erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 
(2) Sichergestellte Gegenstände sind unverzüglich an 
die betroffene Person herauszugeben, sobald der Zweck 
der Eigensicherung entfällt. Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Gegenstände zur Einleitung oder Durchführung eines 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens an die Strafver-
folgungsbehörden weitergegeben werden müssen.
(3) Bei Maßnahmen nach § 42 Absatz 2 hat die betroffe-
ne Person das Recht, anwesend zu sein. Satz 1 gilt nicht 
für Kontrollen von Räumen innerhalb der Dienststellen. 
Über eine Durchsuchung nach § 42 Absatz 2 Nummer 2 
oder eine Sicherstellung nach § 42 Absatz 4 ist auf Ver-
langen eine Bescheinigung über die Maßnahme und den 
Grund der Maßnahme zu erteilen. Maßnahmen nach  
§ 42 Absatz 4, die in Abwesenheit der betroffenen Per-
son durchgeführt worden sind, sind ihr in Textform 
mitzuteilen, wenn hierdurch nicht der Zweck der Maß
nahme gefährdet wird.
(4) Die Untersuchung von Geräten der Informations- und 
Kommunikationstechnik nach § 42 Absatz 4 umfasst 
auch das Eingreifen mit technischen Mitteln sowie das 
Verarbeiten der auf dem Gerät gespeicherten Informatio-
nen einschließlich personenbezogener Daten, die Bezug 
zu einer sicherheitsgefährdenden oder geheimdienst
lichen Tätigkeit haben. Bei der Untersuchung von Ge
räten der Informations- und Kommunikationstechnik, die 
nicht ausschließlich zur dienstlichen Nutzung überlassen 
wurden, ist sicherzustellen, dass an dem Gerät nur Ver-
änderungen vorgenommen werden, die für die Daten-
verarbeitung unerlässlich sind. Vorgenommene Verän-
derungen sind bei Beendigung der Maßnahme, soweit 
technisch möglich, rückgängig zu machen. Sicherge-
stellte Telekommunikationsendgeräte sind abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 unabhängig von dem Abschluss der 
Maßnahmen nach § 42 Absatz 4 an die betroffene Per-
son spätestens nach zwei Wochen herauszugeben. Macht 
die betroffene Person in den Fällen des Satzes 3 Gründe 
glaubhaft, nach denen für sie eine Aufrechterhaltung der 
Sicherstellung nicht zumutbar ist, so ist das Telekommu-
nikationsendgerät innerhalb von 48 Stunden nach Dar-
legung der Gründe an die betroffene Person zurückzuge-
ben. Das Landesamt für Verfassungsschutz darf vor der 
Rückgabe ein Abbild der auf dem Gerät gespeicherten 
Informationen einschließlich personenbezogener Daten 
zur Datensicherung erzeugen. Das Abbild ist zu löschen, 
sobald der Zweck der Eigensicherung entfällt. Satz 7 gilt 
nicht, wenn die Weitergabe des Abbilds zur Einleitung 
oder Durchführung eines strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahrens an die Strafverfolgungsbehörden erforderlich 
ist.

§ 44 
Anordnung und Durchsetzung der Maßnahmen 

zur Eigensicherung, Dokumentationspflicht

(1) Maßnahmen nach § 42 Absatz 2 Nummer 2 und Ab-
satz 4 bedürfen der Anordnung durch die Behördenlei-
tung des Landesamtes für Verfassungsschutz oder einer 
von ihr besonders beauftragten Person. In der Anord-
nung sind anzugeben:
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§ 48
Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können das Grundrecht auf 
körperliche Unversehrtheit und Freiheit der Person (Arti-
kel 2 des Grundgesetzes), das Grundrecht der Versamm-
lungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), das Grund-
recht des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Artikel 10 des Grundgesetzes) und das Grundrecht auf 
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grund-
gesetzes) eingeschränkt werden.

§ 49
Erlass von Verwaltungsvorschriften

Das Innenministerium kann zur Ausführung des Geset-
zes allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen.

§ 50
Übergangsregelung

Laufende Maßnahmen nach § 14 Absatz 2, über die von 
der Behördenleitung des Landesamtes für Verfassungs-
schutz oder ihrer Vertretung nach § 6a in der bis zum 
[einsetzen: Datum des Tages der Verkündung dieses Ge-
setzes] geltenden Fassung entschieden wurde, sind dem 
Gericht zur jährlichen Prüfung über die Fortsetzung der 
Maßnahme nach § 14 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 spätes-
tens am [einsetzen: Datum des ersten Tages des neunten 
auf die Verkündung folgenden Kalendermonats] vorzu-
legen.

Anlage
(zu § 4 Absatz 7)

Straftatenkatalog

  1.	�§ 80a StGB (Aufstacheln zum Verbrechen der Ag-
gression),

  2.	�§ 83 Absatz 2 StGB (Vorbereitung eines hochverrä-
terischen Unternehmens),

  3.	�§ 84 Absätze 1 bis 3 StGB (Fortführung einer für 
verfassungswidrig erklärten Partei),

  4.	�§ 85 Absatz 1 StGB (Verstoß gegen ein Vereini-
gungsverbot),

  5.	�§ 87 Absatz 1 StGB (Agententätigkeit zu Sabotage-
zwecken),

  6.	§ 88 StGB (Verfassungsfeindliche Sabotage),
  7.	�§ 89 Absätze 1 und 2 StGB (Verfassungsfeindliche 

Einwirkung auf Bundeswehr und öffentliche Sicher-
heitsorgane),

  8.	§ 89c Absatz 5 StGB (Terrorismusfinanzierung),
  9.	�§ 90 Absatz 3 StGB (Verunglimpfung des Bundes-

präsidenten),

nenbezogener Daten verarbeiten, soweit nicht besondere 
Regelungen entgegenstehen. 
(2) Die Informationen nach Absatz 1 sind bis zum Ab-
lauf des Kalenderjahres aufzubewahren, das auf das 
Kalenderjahr der Erhebung folgt. Nach Ablauf der Auf-
bewahrungsfrist sind die Daten unverzüglich und unwie-
derbringlich zu löschen, es sei denn, es liegen die Vor-
aussetzungen des Absatzes 3 vor. Die Löschung unter-
bleibt im Übrigen, wenn Grund zu der Annahme besteht, 
dass durch sie schutzwürdige Interessen des Betroffenen 
beeinträchtigt würden.
(3) Das Landesamt für Verfassungsschutz darf personen-
bezogene Daten, die im Rahmen von Maßnahmen nach  
§ 42 erhoben wurden, über die Absätze 1 und 2 hinaus 
nur weiterverarbeiten, wenn die erhobenen Informatio-
nen für die weitere Aufgabenerfüllung nach § 3 erforder-
lich sind.

§ 46
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung

(1) Die Datenerhebung zum Zweck der Erlangung von 
Erkenntnissen über den Kernbereich privater Lebensge-
staltung ist unzulässig. Das Landesamt für Verfassungs-
schutz darf Erkenntnisse, die den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung berühren, nicht verarbeiten, weiterge-
ben oder in anderer Weise nutzen. Soweit Erkenntnisse 
erlangt wurden, die den Kernbereich privater Lebens-
gestaltung betreffen, sind diese Daten unverzüglich zu 
löschen. 
(2) Wird für das Landesamt für Verfassungsschutz er-
kennbar, dass durch eine Maßnahme nach § 42 in den 
Kernbereich privater Lebensgestaltung eingedrungen 
wird, ist diese unverzüglich zu unterbrechen. Ist für das 
Landesamt für Verfassungsschutz zu erwarten, dass bei 
einer Fortführung der Maßnahme nicht nur am Rande 
Erkenntnisse über den Kernbereich privater Lebensge-
staltung erlangt werden, so hat es die Maßnahme abzu-
brechen.

Teil 6
Schlussvorschriften

§ 47
Anwendung des Landes- und des 

Bundesdatenschutzgesetzes

Bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 finden
1.	�§ 25 Absatz 2 Satz 1 Variante 1, Absätze 3 und 5 Sät-

ze 2 und 3, §§ 26 und 29 LDSG sowie
2.	�§§ 2, 5 bis 7, 16 Absatz 2, §§ 46, 51 Absätze 1 bis 4, 

§§ 52 bis 54, 62, 64 und 83 BDSG, in der am [ergän-
zen: Inkrafttreten dieses Gesetzes] geltenden Fassung,

entsprechende Anwendung.
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29.	�§ 309 Absatz 6 StGB (Missbrauch ionisierender 
Strahlen),

30.	�§ 310 Absatz 1 Nummern 2 und 3 und Absatz 3 Al-
ternative 1 StGB (Vorbereitung eines Explosions- 
oder Strahlungsverbrechens),

31.	�§ 315 Absätze 4 und 5 StGB (Gefährliche Eingriffe 
in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr),

32.	�§ 315b Absätze 1 und 2 StGB (Gefährliche Eingriffe 
in den Straßenverkehr),

33.	�§ 316b Absätze 1 und 2 StGB (Störung öffentlicher 
Betriebe),

34.	�§ 316c Absatz 4 StGB (Angriffe auf den Luft- und 
Seeverkehr),

35.	§ 339 StGB (Rechtsbeugung),
36.	§ 348 StGB (Falschbeurkundung im Amt),
37.	�Straftaten nach § 51 Absatz 1 des Waffengeset-

zes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592,  
2003 I S. 1957), das zuletzt durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 25. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 332, 
S. 5) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung,

38.	�Strafvorschriften gegen Antipersonenminen und 
Streumunition (§ 20a Absatz 1 des Gesetzes über die 
Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung vom 22. 
November 1990 (BGBl. I S. 2506), das zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 19. Februar 2025 
(BGBl. 2025 I Nr. 47) geändert worden ist, in der 
jeweils geltenden Fassung,

39.	�Straftaten nach § 22a Absatz 1 des Gesetzes über die 
Kontrolle von Kriegswaffen.

Artikel 2
Änderung des Ausführungsgesetzes zum 

Artikel 10-Gesetz

In § 2 Absatz 1 des Ausführungsgesetzes zum Artikel 
10-Gesetz vom 13. Mai 1969 (GBl. S. 79), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GBl. S. 1552, 1556) geändert worden ist, wird die An-
gabe „§ 16“ durch die Angabe „§ 28“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung des Landessicherheitsüberprüfungsgesetzes

In § 12 Absatz 5 Satz 5 des Landessicherheitsüberprü-
fungsgesetzes vom 12. Februar 1996 (GBl. S. 159), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 
2022 (GBl. S. 517, 518) geändert worden ist, wird die 
Angabe „§ 9“ durch die Angabe „§ 17“ ersetzt.

10.	�§ 90a Absatz 3 StGB (Verunglimpfung des Staates 
und seiner Symbole),

11.	�§ 90b Absatz 1 StGB (Verfassungsfeindliche Verun-
glimpfung von Verfassungsorganen),

12.	�§ 98 Absatz 1 Satz 1 StGB (Landesverräterische 
Agententätigkeit),

13.	�§ 99 Absatz 1 StGB (Geheimdienstliche Agententä-
tigkeit),

14.	�§ 100a Absätze 1 bis 3 StGB (Landesverräterische 
Fälschung),

15.	�§ 109d StGB (Störpropaganda gegen die Bundeswehr),
16.	�§ 109e Absätze 1 bis 3 und Absatz 5 Halbsatz 1 StGB 

(Sabotagehandlungen an Verteidigungsmitteln),
17.	�§ 109f StGB (Sicherheitsgefährdender Nachrichten-

dienst),
18.	�§ 109g Absätze 1 und 3 StGB (Sicherheitsgefährden-

des Abbilden),
19.	�§ 111 StGB (Öffentliche Aufforderung zu Straftaten), 

soweit zu einer Straftat aufgefordert wird, welche im 
Höchstmaß mit mehr als fünf Jahren Freiheitsstrafe 
bedroht oder mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe 
bedroht ist und Teil dieses Katalogs im Übrigen ist, 

20.	�§ 113 Absatz 2 StGB (Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte), auch in Verbindung mit § 115 StGB 
(Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Perso-
nen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen),

21.	�§ 114 Absätze 1 und 2 StGB (Tätlicher Angriff auf 
Vollstreckungsbeamte), auch in Verbindung mit  
§ 115 StGB (Widerstand gegen oder tätlicher Angriff 
auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen),

22.	�§ 129 Absatz 5 Sätze 1 und 2 StGB (Bildung kri-
mineller Vereinigungen), auch in Verbindung mit  
§ 129b StGB (Kriminelle und terroristische Vereini-
gungen im Ausland; Einziehung),

23.	�§ 129a Absätze 3 und 5 StGB (Bildung terroris-
tischer Vereinigungen), auch in Verbindung mit  
§ 129b StGB (Kriminelle und terroristische Vereini-
gungen im Ausland; Einziehung),

24.	§ 130 Absätze 1 und 3 StGB (Volksverhetzung),
25.	�§ 138 Absatz 1 Nummer 5 und Absatz 2 StGB 

(Nichtanzeige geplanter Straftaten),
26.	�§ 271 Absätze 3 und 4 StGB (Mittelbare Falschbe-

urkundung),
27.	�§ 275 Absatz 2 Alternative 1 StGB (Vorbereitung 

der Fälschung von amtlichen Ausweisen; Vorberei-
tung der Herstellung von unrichtigen Impfauswei-
sen) auch in Verbindung mit § 276a StGB (Aufent-
haltsrechtliche Papiere; Fahrzeugpapiere),

28.	�§ 276 Absatz 2 StGB (Verschaffen von falschen amtli-
chen Ausweisen) auch in Verbindung mit § 276a StGB 
(Aufenthaltsrechtliche Papiere; Fahrzeugpapiere),
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Artikel 4
Änderung der Beurteilungsverordnung

§ 9 Absatz 1 Nummer 2a der Beurteilungsverordnung 
vom 16. Dezember 2014 (GBl. S. 778), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juni 2024 (GBl. 2024 
Nr. 43, S. 6) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:
„2a.	� Beamtinnen und Beamte des Polizeivollzugsdiens-

tes, mit Ausnahme der Beamtinnen und Beamten, 
die in eine Planstelle des Landesamtes für Verfas-
sungsschutz eingewiesen sind,“

Artikel 5
Änderung der Beurteilungsverordnung-

Polizeivollzugsdienst

§ 1 Absatz 2 Satz 2 der Verordnung des Innenministe-
riums über die dienstliche Beurteilung der Beamtinnen 
und Beamten des Polizeivollzugsdienstes vom 6. De-
zember 2024 (GBl. 2024 Nr. 108) wird aufgehoben.

Artikel 6
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Landesverfassungsschutz-
gesetz in der Fassung vom 5. Dezember 2005 (GBl. 
2006 S. 1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
18. Oktober 2022 (GBl. S. 517) geändert worden ist, 
außer Kraft.


